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)hiernsheim 
gerneirnde 

EINLADUNG 

zu einer Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Wiernsheim am 

Mittwoch, 15. September 2021, um 19.30 Uhr 

im Bürgersaal in Wiernsheim. 

Taqesordnunq öffentlich: 

1. Bürgerfragestunde 

2. Zustimmung zur Bestellung des neuen Abteilungskommandanten und sty. 
Abteilungs-kommandanten der freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim, Abt. 
Wiernsheim, Abt. Serres 
- Beratung und Beschlussfassung 

3. Waldkindergarten 
- Beratung und Beschlussfassung 

4. Bereitstellung von iPads für die digitale Ratsarbeit 
- Beratung und Beschlussfassung 

4a. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
- Beratung und Beschlussfassung 

5. Hochwasserschutz Iptingen 
- Information der Verwaltung 
- Beratung und Beschlussfassung 

6. Hinter den Gärten, im Bild — 1. Ergänzung 
- Satzungs- und Bebauungsplanbeschluss 

7. Pflegeheim Oberländer 
- Beschluss über die Umlegungsanordnung 
- Beauftragung der Verwaltung zur Ausweisung des beschlossenen Gebiets für 

das Pflegeheim im Flächennutzungsplan 
- Beschluss, einen Bebauungsplan nach § 2 Abs. 1 BauGB aufzustellen 

B. Investorenauswahlverfahren (IAV) zum Nettoareal 
- Beratung weiteres Vorgehen 
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9. Sanierung Lindenhalle 
- Beratung und Beschlussfassung 

10.Anpassung der Richtlinie zur Förderung von energieeffizienten Kühl- und 
Gefriergeräten 
- Beratung und Beschlussfassung 

11. Spende an Partnergemeinde Ayancik 
- Beratung und Beschlussfassung 

12. Annahme von Spenden 
- Beratung und Beschlussfassung 

13. Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates gefassten 
Beschlüssen 

14. Verschiedenes 

15. Information der Verwaltung 

16. Anfragen der Gemeinderäte 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Karlheinz Oehler 
Bürgermeister 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Bestellung des neuen Abteilungskommandantenn und sty. Abteilungs-
kommandanten der freiw. Feuerwehr Wiernsheim, Abt. Wiernsheim 

Sachverhalt 
Die Freiwillige Feuerwehr Wiernsheim Abteilung Wiernsheim hat in ihrer Abteilungs-
versammlung am 31. Juli 2021 

Herrn Christian Bethäuser 
einstimmig bei einer Enthaltung 

zum neuen Abteilungskommandant durch Wahl bestimmt. Die Wahl ist ordnungsgemäß 
unter Einhaltung der Vorschriften der Feuerwehrsatzung erfolgt. Der Gewählte erfüllt die 
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für das jeweilige Amt und gehört der 
jeweiligen Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr an. 
Einsprüche gegen die durchgeführten Wahlen wurden innerhalb der möglichen Frist nicht 
geltend gemacht. 

Im Rahmen der Wahl wurden 

Herr Timo Dondalski und Herr Michael Bethäuser 
einstimmig bei je einer und zwei Enthaltungen 

zu den neuen stellvertretenden Abteilungskommandanten durch Wahl bestimmt. Die Wahl ist 
ordnungsgemäß unter Einhaltung der Vorschriften der Feuerwehrsatzung erfolgt. Die 
Gewählten erfüllen die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für das jeweilige Amt 
und gehören der jeweiligen Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr an. 
Einsprüche gegen die durchgeführten Wahlen wurden innerhalb der möglichen Frist nicht 
geltend gemacht. 

Gemäß § 11 Abs. 13 i. V. m. Abs. 5 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Wiernsheim muss 
der Gemeinderat den Wahlen zustimmen, damit die Gewählten anschließend durch den 
Bürgermeister in die Ämter bestellt werden können. 
Der Gemeinderat wird gebeten, den ordnungsgemäß erfolgten Wahlen zuzustimmen. 

Beschlussempfehlung
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt der Wahl von Herrn Christian Bethäuser 
zum Abteillungskommandanten sowie der Wahl von Herrn Michael Bethäuser und Herrn 
Timo Dondalski zum sty. Abteillungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim, 
Abteilung Wiernsheim, zu. 

gez. Tsirogiannis 
Ordnungsamtsleitung 

~ 



Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Bestellung des neuen Abteilungskommandantenn und sty. Abteilungs-
kommandanten der freiw. Feuerwehr Wiernsheim, Abt. Serres 

Sachverhalt 
Die Freiwillige Feuerwehr Wiernsheim Abteilung Serres hat in ihrer Abteilungsversammlung 
am 19. Juni 2021 

Herrn Tobias Feucht 
einstimmig bei einer Enthaltung 

zum neuen Abteilungskommandant durch Wahl bestimmt. Die Wahl ist ordnungsgemäß 
unter Einhaltung der Vorschriften der Feuerwehrsatzung erfolgt. Der Gewählte erfüllt die 
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für das jeweilige Amt und gehört der 
jeweiligen Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr an. 
Einsprüche gegen die durchgeführten Wahlen wurden innerhalb der möglichen Frist nicht 
geltend gemacht. 

Im Rahmen der Wahl wurde 

Herr Philipp Gille 
einstimmig bei einer Enthaltung 

zum neuen stellvertretenden Abteilungskommandanten durch Wahl bestimmt. Die Wahl ist 
ordnungsgemäß unter Einhaltung der Vorschriften der Feuerwehrsatzung erfolgt. Der 
Gewählte erfüllt die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für das jeweilige Amt und 
gehört der jeweiligen Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr an. 

Einsprüche gegen die durchgeführten Wahlen wurden innerhalb der möglichen Frist nicht 
geltend gemacht. 

Gemäß § 11 Abs. 13 I. V. m. Abs. 5 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Wiernsheim muss 
der Gemeinderat den Wahlen zustimmen, damit die Gewählten anschließend durch den 
Bürgermeister in die Ämter bestellt werden können. 
Der Gemeinderat wird gebeten, den ordnungsgemäß erfolgten Wahlen zuzustimmen. 

Beschlussempfehlung
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiemsheim stimmt der Wahl von Herrn Tobias Feucht zum 
Abteillungskommandanten sowie der Wahl von Herrn Philipp Gille zum sty. 
Abteillungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim, Abteilung Serres, zu. 

gez. Tsirogiannis 
Ordnungsamtsleitung 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Waldkindergarten 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Firma co.natur gGmbH zum Betrieb ei-
nes Waldkindergartens einen Vertrag über den Betrieb und die Förderung sowie einen Ge-
staltungsvertrag gemäß Anlage zu schließen. 

Sachverhalt: 
Am 08.06.2021 hat die Firma co.natur gGmbH den Mitgliedern des Kindergartenausschus-
ses ihr Konzept zum Betrieb eines Waldkindergartens vorgestellt. Die Mitglieder des Kinder-
gartenausschusses hatten dieses Konzept zustimmend zur Kenntnis genommen. Somit hat 
die Verwaltung gemeinsam mit der Firma co.natur gGmbH nach einem geeigneten Grund-
stück zum Betrieb eines Waldkindergartens gesucht. Bei der Suche war auch der Revierförs-
ter Herr Hailer maßgeblich mit eingebunden. 

Mit den Flurstücken 1350 und 1351 (siehe Anlage) konnten wir einen geeigneten Platz für 
den Betrieb finden. Das Flst. 1350 war bereits im Besitz der Gemeinde, das Flst. 1351 wurde 
inzwischen durch die Gemeinde erworben. 

Als nächsten Schritt steht nun die Vertragsunterzeichnung des Bezuschussungsvertrages 
sowie des Gestattungsvertrages (beide in der Anlage hinterlegt) an. Nach Vertragsunter-
zeichnung wird die Firma co.natur gGmbH mit den weiteren Verfahrensschritten, wie z. B. 
Bauantragsverfahren, Einholung der forstrechtlichen Genehmigung, Einholung der Betriebs-
erlaubnis, Beschaffung aller notwendigen Einrichtungsgegenstände sowie der Rekrutierung 
von Personal beginnen. 

Der geplante Start des Waldkindergartens ist Anfang September 2022. 

Christoph Huber 
Hauptamtsleiter 

Anlagen: 

- Standortplan 
- Entwurf des Bezuschussungsvertrages 
- Entwurf des Gestattungsvertrages 
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VERTRAG ÜBER DEN BETRIEB UND DIE FÖRDERUNG 

DES WALDKINDERGARTENS "WALDKINDERGARTEN, WIERNSHEIM" 

zwischen 

co.natur gGmbH 

Friolzheimer Str. 39, 71287 Weissach 

vertreten durch Evelyn Quass 

• im Weiteren "Träger" genannt - 

und 

Gemeinde Wiernsheim 

Marktplatz 1; 75446 Wiernsheim 

verrratPn rjurrh R(ir rnmp;Sror Kahoinz Oehler 

• im Weiteren "Gemeinde" genannt - 

wird auf der Grundlage von § 8 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) vom 19. März 2009, zuletzt geändert durch 

Gesetzt vom 11.02.2020 mit Wirkung vom 01.03.2020 und der zwischen den kommunalen Landesverbänden, den 

Kirchen und den sonstigen freien Trägern der Jugendhilfe geschlossenen Rahmenvereinbarung vom 25.07.2003 das 

Nachfolgende vereinbart über den Betrieb und die Förderung des Waldkindergartens "'wiernsne: ". 

rischäiisfühnuncr Siuitqart: 3ai kverbinciunr: 
_.'.,i ~.,  r 3S Ev21'ar Qi1385 GLS Bank 
- IBAt`':: CE2 i 4306 096; 704
— ?:i 25 -'.:: 95 °rokura US;-IdNr. :(SK B6blingen 

T anid Koose DE333252=106 IBAN: DE57 6035 0130 0000 1445 26 
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§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND 

1.1 Der Träger betreibt auf einem Teilbereich des Wiesen-, Waldgrundstück rundsfück beschreiber'der gemeinde; 

rY e l sl eir Flurstücknummer Ni. eine Kindergartengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten bis zu VÖ 

30 Stunden mit bis zu 20 Kindern. 

1.2 ie Bauwatt stehen im Eigentum des Trägers. 

1.3 Es wird auf den Gestattungsvertrag zwischen der und dem Träger verwiesen. 

§ 2 BEDARFSPLANUNG 

Nach § 3 Abs. 3 i,V.m. § 8 Abs, 2 und 3 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) werden die Förderzuschüsse 

grundsätzlich nur für Einrichtungen gewährt, die der Bedarfsplanung entsprechen. Zum Verfahren und zu den 

inhaltlichen Vorgaben dieser Bedarfsplanung wird Folgendes vereinbart: 

2.1 Die Spinde beteiligt den Träger an der Bedarfsplanung und ihrer Fortschreibung. Es findet ein regelmäßiger 

Abgleich der Anmeldungen zwischen Träger und der statt. 

2.2 Bei der Angebotsstruktur und ihrer qualitativen Weiterentwicklung wird der Träger ausgewogen berücksichtigt. 

Der Träger kann in den Gremien der angehört werden. 

§ 3 BETRIEB DER EINRK I i utv 

3.1 Der Träger gewährleistet die Erfüllung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages auf der Grundlage 

seiner pädagogischen Ausrichtung. 

3.2 Der Träger verpflichtet sich, Kinder ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis und ihre Nationalität im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Plätze und nach Maßgabe seiner Aufnahmeregelungen aufzunehmen. Kinder, die 

körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, können in den Waldkindergarten aufgenommen werden, wenn 

ihren besonderen Bedürfnissen im Rahmen des Waldkindergartens in ausreichender Weise Rechnung getragen 

werden kann. Vorrangig aufgenommen werden Kinder, die mit Hauptwohnsitz in der polizeilich 

gemeldet sind. 

3.3 Folgende Entscheidungen des Trägers bedürfen der Zustimmunq der emeinde: 

• Aufstellung und Änderung des sich an den Betreuungs- und Betriebsformen orientierenden Stellenplans. 

• Umfang, Gesamtkosten und Beginn von Investitionen gemäß Ziffer 4.1. 

• Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen von mehr als jährlich EUR 2.500 je 

Kindergartengruppe. 

co.natur EGmbH Geschäftsführung: Amtsgericht. StuYrar : Bankverbindung: 
^riol?heimer Str. 39 Evelyn Guess HRB 775069 GLS Bank 
71287  Weissach 
0176 -- 55 26 45 95 Prokura: uSt-IdNr. 

IBAN: DE21 4306 0967 7041 503301 
KSK Böbringen 

info@co-natur.de Tanja Koose 0E333252406 IBAN: 0E57 6035 0130 0000 1445 26 
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3.4 Die Festlegung der Öffnungszeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen konzeptionellen Regelungen des 

Trägers bedarf der Abstimmung mit der

3.5 Der Träger berät die unter Ziffer 3.3 und 3.4 genannten Entscheidungen vorab mit der Leitung des Amtes Jugend 

und Soziales oder ii der .gemeinde. 

§ 4 FINANZIERUNG DER EINRICHTUNG 

4.1 Investitionsausgaben 

4.1.1 Investitionsausgaben sind Aufwendungen für die Herstellung, die Renovierung, die Modernisierung, den Umbau 

sowie den Rückbau/Abriss von Kindergärten im Eigentum des Trägers. Sie umfassen insbesondere die in der 

DIN 276 festgelegten Kosten, wie z.B. 

• die Baukosten inkl. Nebenkosten für Renovierung, Modernisierung, Umbau und Neubau des Gebäudes, 

• Maßnahmen im Bereich des Außengeländes einschließlich neu beschaffter Außenspielgeräte, 

• die Beschaffung und Ergänzung von Inneneinrichtung und Inventar, 

• ein eventueller Grunderwerb einschließlich der Aufwendungen für Hausanschlüsse (z.B. Wasser, 

Kanalisation, Strom usw.) und etwaiger Erschließungsbeiträge für das Gebäude im Eigentum des Trägers 

soweit es sich nicht um Betriebsausgaben gemäß Ziffer 4.2.3 handelt. 

4.1.2 Zur Finanzierung der Investitionsausgaben nach Ziffer 4.1.1 leistet die einen Zuschuss in Höhe von 

80 % des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht gedeckten Aufwands. Für den Fall der Betriebsaufgabe oder 

anderweitigen Verwendung der bezuschussten Investition verpflichtet sich der Träger zu einer anteiligen, an der 

Gesamtnutzungsdauer orientierten Rückzahlung des Zuschusses der 'e" oHd'• Für die Festlegung der 

Gesamtnutzungsdauer sind die AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums in der jeweils gültigen Fassung 

maßgeblich. 

4.2 Betriebsausgaben 

4.2.1 Zu den Betriebsausgaben gehören die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtung erforderlichen 

Personal- und Sachausgaben sowie die Verwaltungskosten. 

4.2.2 Personalausgaben sind alle Ausgaben für das pädagogische Personal der Einrichtung (im Rahmen des 

Stellenplans) sowie die Ausgaben für Hausmeister-, Reinigungs- und Wirtschaftspersonal - und Gutachter für die 

Verkehrssicherungspflicht entsprechend den für den Träger geltenden vergütungsrechtlichen Regelungen -

einschließlich der Ausgaben für Fortbildung und der notwendigen Vertretungskosten. 

4.2.3 Zu den Sachausgaben gehören insbesondere: 

co.nac,r  qGmbh Gescnäftsiühruna .mtsc, eric:'t 3tuir"a::: ßanlcverbinclwn7: 
~riolzneimer Gtr .30 Evelyn Quass HPE 775060 3LS Bank 
7287 Weissach IBAN: 0E21 -'.306 09137 704 1 5033 0 
0'176 —55 261595 Prokura: USt-lo'Nr. KSK Böhlin?3ar, 
nronco-natur.de i anja I<oose DE333252406 IBAN: DE57 6035 0130 0000 1445 26 
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• alle sächlichen Geschäftsaufwendungen, die im Hinblick auf die Arbeit mit den Kindern, bei der fachlichen 

Begleitung und beim laufenden Betrieb der Einrichtung entstehen (z.B. Spiel- und Beschäftigungsmaterial, 

Verwaltungs- und Geschäftsbedarf, Versicherungen, Beiträge, etc.) 

• die Ausgaben für: 

o die laufende Unterhaltung und kleinere Instandsetzungen des Gebäudes, 

o die laufende Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und 

o die Unterhaltung der Außenanlagen einschließlich der Spielgeräte bis EUR 500 im Einzelfall bzw. 

bis EUR 2.500 pro Jahr 

• die Kosten für Schönheitsreparaturen im und am Gebäude 

• die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes (z.B. Heizung, Reinigungsmittel, Wasser, 

Beleuchtung, Müllabfuhr) und - soweit durch externe Serviceunternehmen erbracht - die Aufwendungen für 

Reinigung 

• folgende Ausgaben, wenn das Gebäude nicht im Eigentum der steht: 

o die laufende Unterhaltung und kleinere Instandsetzungen des Gebäudes, 

o Pflege der Außenanlagen (Räum- und Streudienst, Rasen mähen usw.), 

o Steuern, Abgaben und Versicherungen für das Gebäude, 

o Erbbauzinsen, Entgelte für die Nutzung des Grundstücks, Zinsen für Darlehen 

4.2.4 Als Verwaltungskosten werden die Aufwendungen für verwaltungstechnische Betreuung der Einrichtung (z.B. 

Aufwendungen für die Rechnungsführung, Aufstellung des Sonderhaushaltsplanes, etc.) entsprechend der 

konkret anfallenden Aufwendungen berücksichtigt. 

4.3 Für die ehrenamtlichen Leistungen wird ein Betrag von EUR 8,50 je Stunde als geldwerte Leistung bei den 

Betriebsausgaben berücksichtigt. 

4.4 Der i räger erhebt Eitembeiträge in Höhe der kommunalen Elternbeiträge inklusive der kommunalen 

Geschwisterkind-Regelung der Gemeinde. Die Berechnung der Elternbeiträge orientiert sich an den vom 

Gemeindetag Baden-Württemberg herausgegebenen Empfehlungen. 

4.5 Die Belegung von Kindergartenplätzen ist grundsätzlich „Familien wohnhaft in Wiernsheim" vorbehalten. Eine 

Aufnahme von auswertigen Kindern kann im Einzelfall nach Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen. 

4.6 Zur Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben gewährt die Gemeinde dem Träger eine Förderung von 100% 

der nach Abzug der Einrichtung zugeordneten Elternbeiträge und Anmeldegebühren nicht gedeckten 

Betriebsausgaben (Abmangei), der gesetzliche Mindestzuschuss in Höhe von 63°1° ist in der 

Abmangelfinanzierung enthalten. 

Ges!:haftstuhrur,rr A.m(Sqerich( Siultgart: 3an'F.v eri)Iridu':4 
weian G.-ass -I?R 775069 GLS Bank 

:BAN: DE21 4306 0967 705 5033 0 
Prokura: USi ldNr. KSK Böblingen 
Tanja Noose OE333252isG6 BAN: DE57 60355 130 0000 I445 26 
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4.7 Die Zuschüsse nach Ziffer 4.6 werden jährlich auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses (Jahresabschluss) 

des Kindergartens gewährt. Die : leistet vierteljährliche Abschlagszahlungen 

i 4M.. i.MM.,01.MM. die sich nach dem Haushaltsansatz (Haushaltsplan) für den Kindergarten 

bemessen. Die Schlusszahlung ist jährlich vier Wochen nach vollständiger Vorlage der Abrechnung für das 

vorangegangene Kalenderjahr zu leisten. Die nimmt jährlich Einsicht in den Haushaltsplan und die 

Jahresrechnung für den Waldkindergarten, auf Wunsch auch in Rechnungsbelege. 

4.8 Kosten welche vor Inkrafttreten des Vertrags entstehen aber im Zusammenhang mit der Eröffnung des 

Waldkindergartens stehen, wie z.B. Einstellung des Fachpersonals zum , Verwaltungskosten 

(Verwaltungspersonal, etc.) ggf. nach Aufnahme in die Bedarfsplanung, werden ab diesem Zeitpunkt nach § 4.6 

bezuschusst. 

§ 5 VERTRAGSDAUER 

5.1 Der Vertrag tritt am 09.20_ in Kraft 

5.2 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jedem Vertragspartner mit einer Kündigungsfrist 

von einem Jahr zum 31.07. eines Jahres gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 6 SONSTIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

6.1 Beide Vertragspartner sind bereit, bei grundlegender Änderung der wirtschaftlichen Situation oder des 

Kindergartenrechts in Gespräche über eine einvernehmliche Vertragsanpassung einzutreten. 

6.2 Änderungen der Rahmenvereinbarung nach § 8 KiTaG werden Bestandteil dieses Vertrages, soweit dieser 

Vertrag keine abweichenden Bestimmungen enthält. 

6.3 Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

§ 7 SALVATORISCHE KLAitSFL 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und / oder seiner Änderung bzw. Ergänzungen unwirksam sein, so wird 

dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame 

ersetzt, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Regelungen 

dieses Vertrages eine von den Vertragsparteien nicht beabsichtigte Lücke aufweisen. 

natur QGmbH 
Friolzheimer Str. 39 
71287 Weissach 
0176-55264595 
info@co-natur.de 

~~okura. 
Tan !a Kco5e 

Amtscqerichi Stuttgaii: 
HRB 775069 

'.30609677041503301 
USt-IdNr. KSK Böblingen 
0E333252406 i8A"i Dt57 6035 0130 0000 1445 26 
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Weissach, den Wiernsheim, den 

co.natur gGmbH Gemeinde Wiemsheim 

Evelyn Quass, 

Geschäftsführerin 

Karlheinz Oehler. 

Bürgermeister 

Co atur Grn?-1 na: i Stuttqart: Bankverbinduno: 
niolzherner Str. .39 ö9 3LS Sank 
71287 YVeissach 1BAN: D=2 1 4306 0967 7041 5033 0 i 
0176-55 2645 95 Prokura: i)St-IdNr. KSK Bäblingen 
infoLco-natur.de Tanja Noose 0E333252406 IBAN DE.57 6035 0130 0000 144526 
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GESTATTUNGSVERTRAG 

zwischen 

Gemeinde Wiemsheim 

Marktplatz 1, 75446 Wiemsheim 

vertreten durch Bürgermeister Karlheinz Oenier 

• im Weiteren "Waldbesitzer" genannt. 

und 

co.natur gGmbH 

Friolzheimer Str. 39, 71287 Weissach 

vertreten durch Evelyn Quass (Geschäftsführerin) 

• im Weiteren "Berechtigter" genannt 

3es :nättsi a'lu . 
Cu
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an Koose 
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~;i!i:varbrldUnÜ.
GLS Bank 
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KSK Böblingen 
iBAN: DE67 6035 0 130 0000 I-".•45 26 
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§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND 

1. Dem Berechtigten wird zur Ausübung seines satzungsgemäßen Zwecks auf der in Anlage 1 gekennzeichneten 

Teilflächen der Gemarkung ;eir;trayen, Flst.-Nr.  r;wvMiW .i- aas wa,dicuiueraartenuiai~ 

- im Folgenden „Waldkindergartenplatz" genannt - das Aufstellen von zwei Schutzwagen, einem Tipi-

Zelt, einer Komposttoilette und einem Materialwagen zum Betrieb eines Waldkindergartens gestattet. Im Übrigen 

wird dem Berechtigten die Mitnutzung der in Anlage 2 ersichtlichen Teilfläche des gemeinde eigenen 

Waldgrundstückes Flst.-Nr.  LURSTÜCKNUMM& .ges Waldqebietes eintra._ - im Folgenden „Hauptplatz" 

genannt - gestattet. Zum Abgleich der Interessen der Forstwirtschaft, der Jagd, des Waldkindergartens und des 

Waldbesitzers verpflichtet sich der Berechtigte mindestens einmal jährlich ein gemeinsames Abstimmungs-

gespräch durchzuführen. 

2. Der Betrieb des Waldkindergartens auf den in Absatz 1 genannten Flächen beschränkt sich auf Werktage in der 

Zeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie auf Veranstaltungen des Berechtigten im Rahmen seines 

satzungsgemäßen Zwecks z.B. Waldspielgruppen, Familien-Natur-Tage, Kindergartenfeste, etc. 

3. Die Gestattung gilt jeweils für ein Jahr beginnend vom 01.09.202: bis 31.08.2023. Sie verlängert sich jeweils um 

ein Jahr, wenn der Vertrag nicht spätestens drei Monate vor Ablauf von einer der Vertragsparteien schriftlich 

gekündigt wird. Waldbesitzer und Berechtigter sind sich darüber einig, dass die zur Betriebsaufnahme 

vorbereitenden Maßnahmen mit Vertragsabschluss ebenfalls gestattet sind und dass die Regelungen dieses 

Vertrags bereits für die zur Betriebsaufnahme vorbereitenden Maßnahmen gelten sollen. 

4. Der Waldbesitzer kann die eingeräumte Mitbenutzung des Hauptplatzes aus forst- oder jagdbetrieblichen 

Gründen jederzeit vorübergehend einschränken. Ein dauernder Zugang kann nicht garantiert werden. 

5. Der Waldbesitzer kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn es im Zusammenhang mit der Mitbenutzung zu 

erheblichen Verstößen gegen diese Gestattung oder gegen die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere der forst-, naturschutz-, jagd- oder abfallrechtlichen Vorschriften kommt. 

§ 2 ZUFAHRTSRECHT 

1. Das Fahren im Wald ist gemäß § 37 Abs. 4 Nr. 1 LWaldG ohne besondere Befugnis nicht zulässig. 

Alternative — Einzelrah -Kann Curcn gaurechtiiche und/oder forstrechtliche Genehmigung gezogen auf die 

vorliegenden Begebenheiten im Einzelfall definiert werden— jedoch sollte diese Formulierung mit der jeweiligen 

Behörde abgestimmt werden. Im '  der Alternative ' ^ 'rde d ,. •- . 1 entfallen. Die Form ' erung könnte wie 

folgt heißen z.B. 

Dem angestellten Betreuungspersonal ist im Rahmen der Zweckbestimmung das Befahren des Waldweges 

zwischen und dem Waldkindergartenplatz auf eigene Gefahr gestattet. Kurzzeitiges Parken im Bereich 

co.natur .iGrnbH 
Fiol_he6mer:;G
7231 'iVeissacil 

0176.-55264595 
nfo@co nat-rr.de 

Prokura. 
Tann Koose 

Amtsqeridn Stuttgart 3ankverbindung: 
HRB 775069 GLS Bank 

IBAN: D_2 ( I306 0967 71)41 503301 
USt-klNr. KSK BöBiinger 
0E333252406 IBAN: 0E57 6035 '3130  0000 1445 26 



ENTWURF Gestattungsvertrag- JVier - 

des Waldkindergartenplatzes ist erlaubt, beispielsweise zum Be- oder Entladen oder im Notfall. Ansonsten ist das 

Parken nur auf dem öffentlichen Parkplatz STRASSE ÖRTLiCHKF "zulässig. 

3. Das Befahren der übrigen Wald- und Feldwege ist untersagt. 

3 VERHALTENSREGELN 

(vgl. Anlage „Merkblatt Waldkindergärten") 

1. Die Betreuungspersonen und die Kinder dürfen durch ihr Verhalten den Wald nicht gefährden, beschädigen oder 

verunreinigen und weder Pflanzen mutwillig beschädigen noch Tiere mutwillig stören. 

2. Der Forst- und Jagdbetrieb darf nicht gestört werden. Die Verhaltensregeln sind im „Merkblatt Waldkindergärten" 

des Landkreises aufgeführt und einzuhalten. Das Merkblatt ist Bestandteil dieses Vertrages (siehe 

Anlage). 

3. Der Berechtigte macht vor Beginn der Nutzung alle Mitarbeiter/Innen sowie die Eltern und Kinder des 

Waldkindergartens auf die waldtypischen Gefahren aufmerksam. Eine Haftung des Waldbesitzers gegenüber 

dem Berechtigten und den Teilnehmern des Waldkindergartens wird ausgeschlossen. Der Berechtigte verpflichtet 

sich, den Waldbesitzer durch geeignete Maßnahmen (z.B. ein durch Eltern bestätigter Haftungsausschluss) von 

Schadenersatzansprüchen der Teilnehmer des Waldkindergartens, soweit wie möglich freizustellen. 

4. Gesetzliche Bestimmungen, insbesondere zum Schutz des Waldes, der Umwelt sowie der Jagd bleiben 

unberührt. 

§ 4 HAFTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG 

1, Der Waldbesitzer und die von ihm beauftragten Personen übernehmen keine Haftung für Schäden an Sachen 

und Personen, die sich im Zusammenhang mit der Mitbenutzung des Waldkindergartenplatzes und des 

Hauptplatzes oder durch forstbetriebliche Maßnahmen ergeben, sofern sie nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich 

verschuldet wurden. Der Berechtigte stellt insofern den Waldbesitzer von eigenen Ansprüchen und Ansprüchen 

Dritter einschließlich der Prozesskosten frei, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages 

geltend gemacht werden. 

2. Der Berechtigte haftet für Schäden aller Art, die sich durch die Nutzung ergeben. 

3. Der Berechtigte weist zur Abdeckung von Schadensersatzansprüchen dem Waldbesitzer bei Beginn der Nutzung 

den Abschluss einer Haftpflichtversicherung in Höhe von mindestens einer Million Euro nach. Sofern die 

gesetzliche Unfallversicherung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII als nicht ausreichend erachtet wird, wird der 

Abschluss einer Unfallversicherung zur Abdeckung von Eigenschäden empfohlen. 
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4. Eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht besteht auf dem Waldkindergartenplatz und dem Hauptplatz. Angrenzend 

an die Bereiche Waldkindergartenplatz und Hauptplatz, ist auch der jeweilige Baumbestand im Umkreis von 30 

Meter regelmäßig auf seine Stabilität und Standfestigkeit der Einzelbäume zu prüfen. 

Alternative 1— Einzelfall - kann im Einzelfall bezogen auf die vorliegenden Begebenheiten eine zusätzliche 

Definition erfordern. Eine zusätzliche Definition könnte für folgende Bereich, je nach Lage des 

Waldkindergartenpiatzes; notwendig werden z. B. Zuwegung zwischen Waldkindergartenplatz und Hauptplatz und 

ggf. die Zuwegung zwischen Straße/Parkplatz. Die Formulierung sollte mit der jeweiligen Forstbehörde 

abgestimmt bzw. ausformuliert werden. 

Hintergrund ist, dass kein zu Hoher Standard geschaffen werden sollte, Das freie Betretungsrecht des Waldes —

auf eigene Gefahr— darf durch eine zu strenge Festlegung nicht nausgehebelt" werden. 

Diese besonderen Verkehrssicherungspflichten obliegen dem Berechtigten und werden nicht vom Waldbesitzer 

oder dessen Beauftragten übernommen. 

Der Berechtigte beauftragt hierzu einen Baumsachverständigen, der die Kontrolle in einem halbjährlichen 

Rhythmus sowie nach Extremwetterereignissen, nach entsprechenden Rechtsnormen und einer gerichtlich 

anerkannten Methode (derzeit FLL-Baumkontrollrichtline Stand 2010) durchführt. 

Werden Mängel festgestellt, so bestimmt der Baumsachversständige die zur Herstellung der Verkehrssicherheit 

notwendigen Maßnahmen. Diese werden dann vom Berechtigten in Auftrag gegeben, die Kosten trägt der 

Berechtigte. Das dabei anfallende Holz wird nach Rücksprache mit dem zuständigen Revierleiter einer 

entsprechenden Verwendung zugeführt. Sofern Mängel festgestellt werden, die eine Fortsetzung des Betriebes 

nicht erlauben, ist der Waldkindergartenbetrieb am betroffenen Platz unverzüglich einzustellen und der 

Waldbesitzer umgehend zu informieren. 

Bei Übertragung der Verkehrssicherungspflicht auf den Berechtigten, obliegt dem Waldbesitzer eine 

Kontrollpflicht. Daher sind dem Waldbesitzer vom Berechtigten die Prüfprotokolle, der durchgeführten 

Verkehrssicherungskontrolle, unmittelbar nach deren Erhalt, vorzulegen. Sowie die Durchführung der zur 

Herstellung der Verkehrssicherheit notwendigen Maßnahmen, unmittelbar nach Abschluss nachzuweisen. 

§ 5 SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

1. Der Waldbesitzer und der Berechtigte sichern sich laufende gegenseitige Information über alle Ereignisse, die für 

die Nutzung von Bedeutung sind, zu. 

2. Jegliche Errichtung von baulichen Anlagen auf dem Hauptplatz ist nur nach Rücksprache mit dem Waldbesitzer 

und einer schriftlichen Bestätigung dessen, erlaubt. 

3. Die Gestattung gilt vorbehaltlich einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung (Betriebserlaubnis) nach § 45 SGB VIII 

und der forstrechtlichen Genehmigung der zuständigen Unteren Forstbehörde zum Betrieb des 

Waldkindergartens. 
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4. Änderungen und Ergänzungen dieser Gestattung bedürfen der Schriftform. 

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 

unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. 

Weissach, den Wiernsheim, den 

co.natur gGmbH Gemeinde Wiernsheirr 

Evelyn Quass, Kartheinz Oehler, 

Geschäftsführerin Bürgermeister 
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Gemeinderatssitzung am 15. September 2021 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Bereitstellung von iPads für die digitale Ratsarbeit 

Beschlussvorschlag: 
1. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, den Gemeinderäten jeweils ein iPad mit 

Sicherheitshülle und integrierter Tastatur nach Bezahlung von 400,00 Euro für die 
Gremienarbeit sowie privater Nutzung zu überlassen. 

2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die iPads über ein Mobiles Device 
Management System zu managen sowie die notwendigen Apps für den Sitzungsdienst 
bereitzustellen. 

3. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung nach Überlassung der iPads sowie Einwei-
sung der Gemeinderatsmitglieder in das Ratsinformationssystem, künftige Sitzungen nur 
noch auf elektronischem Wege einzuladen sowie die entsprechenden Sitzungsunterlagen 
auch nur noch auf elektronischem Weg über das neue System zur Verfügung zu stellen. 

Sachverhalt: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.03.2021 wurde die Verwaltung mit der Beschaffung des 
Ratsinformationssystems Allris SaaS der Firma CC e-gov GmbH beauftragt. 

Die Verwaltung hat mit der Firma CC e-gov GmbH inzwischen die Einrichtung des Systems 
abgeschlossen. Derzeit ist noch die Schulung der Verwaltung ausstehend, welche voraus-
sichtlich am 21.09 bzw. 22.09 stattfinden wird. Damit die Gemeinderäte die Sitzungsunterla-
gen nach Bereitstellung sowie während der Sitzung digital lesen können, wurden von der 
Verwaltung iPads beschafft. Zur besseren Wartung und damit der Datenschutz eingehalten 
werden kann, wird empfohlen, diese Geräte zentral über ein Mobiles Device Management 
System (MDM) zu verwalten. 

Die Verwaltung über ein MDM-System hat mehrere Vorteile: 
Die dienstlichen Daten werden getrennt von ggf. gespeicherten privaten Apps und Daten auf 
dem Gerät abgelegt. Somit besteht auch die Möglichkeit, die iPads datenschutzkonform 
sowohl für den dienstlichen als auch privaten Gebrauch einzusetzen. Darüber hinaus können 
die Geräte im Verlustfall von der Verwaltung geortet sowie aus der Ferne gelöscht werden. 
Des Weiteren ist die Bereitstellung von dienstlichen Apps durch eine zentrale Verwaltung 
automatisiert und ohne großen Aufwand möglich. 

Es gibt nun zwei Möglichkeiten zur Bereitstellung der iPads: 

1. Die Geräte werden von den Gremienmitgliedern käuflich erworben und gehen in das 
Eigentum der Gemeinderäte über. 

2. Die iPads bleiben im Eigentum der Gemeinde und müssen nach Ausscheiden aus 
dem Gremium zurückgegeben werden. 

Die Verwaltung empfiehlt, dass die Gremienmitglieder die Geräte käuflich erwerben. Die 
Kosten für das Gerät mit Tastatur und Schutzhülle betragen 400,00 Euro brutto. Im Gegen-
zug wird vorgeschlagen, die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit § 3 
Aufwandsentschädigung von derzeit 40,00 Euro bzw. 30,00 Euro um 15,00 Euro auf 55,00 
Euro bei Sitzungsbeginn vor 18.00 Uhr und 45,00 Euro bei späterem Sitzungsbeginn zu 
erhöhen (siehe TOP 4a). Somit wären durch die Erhöhung des Sitzungsgeldes die Kosten 
für das iPad nach ca. 27 Sitzungen, also spätestens bis zur nächsten Kommunalwahl, aus-
geglichen. 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Weiteres Vorgehen: 
Nachdem die Verwaltung im Ratsinformationssystem nAllns" geschult wurde, wird die darauf-
folgende Sitzung im neuen System erstellt, aber noch in Papierform den Gemeinderäten zur 
Verfügung gestellt. Dies hat den Hintergrund, dass bevor eine Einweisung der Gemeinderäte 
stattfinden kann, zunächst Daten im Ratsinformationssystem hinterlegt werden müssen. Die 
Aushändigung der iPads sowie eine Einweisung in das neue Ratsinformationssystem mit 
App „Allris" wird an einem noch abzustimmenden Termin nach dieser Sitzung erfolgen. 

Christoph Huber 
Hauptamtsleiter 
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Gemeinde Wiernsheim 
Landkreis Enzkreis 

SATZUNG 
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

[ENTWURF] 

Aufgrund des § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde 
Wiernsheim in seiner öffentlichen Gemeinderatsitzung am 15.09.2021 folgende 
Satzung beschlossen: 

§1 
Entschädigung nach Durchschnittssätzen 

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen und ihres 
Verdienstausfalls nach einheitlichen Durchschnittsätzen. 

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme 
bis zu 3 Stunden 25 Euro, 
von mehr als 3 bis zu 6 Stunden 45 Euro, 
von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz) 60 Euro. 

§ 

Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 
2 

(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je eine halbe Stunde 
vor ihrem Beginn und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche 
Inanspruchnahme). Beträgt der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen 
Tätigkeiten weniger als eine Stunde, so darf nur der tatsächliche Zeitabstand 
zwischen Beendigung der ersten und Beginn der zweiten Tätigkeit zugerechnet 
werden. 

(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem tatsächlichen, 
notwendigerweise für die Dienstverrichtung entstandenen Zeitaufwand berechnet. 

(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist nicht die 
Dauer der Sitzung, sondern die Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers 
maßgebend. Die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt. Besichtigungen, 
die unmittelbar vor oder nach einer Sitzung stattfinden, werden in die Sitzung 
eingerechnet. 



(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag darf 
zusammengerechnet den Tageshöchstsatz nach § 1 Abs. 2 nicht übersteigen. 

§3 
Aufwandsentschädigung 

Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amts eine 
Aufwandsentschädigung. Diese wird gezahlt als Sitzungsgeld 

Bei Sitzungsbeginn vor 18.00 Uhr in Höhe von 
Bei späterem Sitzungsbeginn in Höhe von 

§4 
Reisekostenvergütung 

55 Euro 
45 Euro 

Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Gemeindegebiets erhalten ehrenamtlich 
Tätige unter Einbeziehung der Gemeinderäte neben der Entschädigung nach § 1 
Abs. 2 oder § 3 eine Reisekostenvergütung in entsprechender Anwendung der 
Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes und der dazu gehörenden 
Ausführungsvorschriften. Maßgebend ist die Reisekostenstufe B, für die 
Fahrtkostenerstattung die für Dienstreisende der Besoldungsgruppen A 8 bis A 
16 geltende Stufe. 

§5 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.10.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 13.12.2001 außer Kraft. 

Wiernsheim, den 16.09.2021 

Karlheinz Oehler 
Bürgermeister 
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Wiernsheim geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, der 
Bürgermeister dem Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit nach § 43 GemO 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, § 3 Aufwandsentschädigung 
von derzeit 40,00 Euro bzw. 30,00 Euro um 15,00 Euro auf 55,00 Euro bei 
Sitzungsbeginn vor 18.00 Uhr und 45,00 Euro bei späterem Sitzungsbeginn 
zu erhöhen. 

Christoph Huber 
Hauptamtsleiter 



Gemeinde Wiernsheim 
Enzkreis 

Gemeinderatssitzung am 15. September 2021 

TOP6 



Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Bauamt 

Bebauungsplanverfahren und Verfahren zu den Örtlichen Bauvorschriften 
„Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" Gemeinde Wiernsheim 

Abwägung der im Rahmen der erneuten Offenlage eingegangenen Stellungnahmen 
Satzungsbeschluss 

Beschlussvorschlag: 
Die eingegangenen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen und der Satzungsbeschluss wird 
vollzogen. 

Sachdarstellung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 
des Büros Wolf + Kramer Vermessungsbüro GbR, Uhlandstraße 28, 75449 Wurmberg vom 09.06.2021 
zum Bebauungsplan und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten Textteil mit Begründung 
gebilligt und beschlossen, diese Unterlagen öffentlich auszulegen. 

Die Offenlage hatte vom 05.07.2021 bis einschließlich 09.08.2021 im Rathaus stattgefunden. 

Anlagen: 

- Eingegangene Stellungnahmen zur oben genannten Offenlage 
- Bebauungsplan, zeichnerischer Teil 

gez. Theiss 
Bauamt 
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Helena Theiss 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:59 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren "Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ 

Wiernsheim i.d.F.v. 30.062021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

T 
Bürgermelsteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 70 44) -23 141 
Fax (0 70 44)-23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den Irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Friede, Susanne (RPK) [mailto:Susanne.Friede@rpk.bwLde] 
Gesendet: Montag, 12. 7uli 2021 14:27 
An: Eberhard Lenckner 
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild — 1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Az: 21-2511.3-22/25-15 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seitens der höheren Raumordnungsbehörde werden zu der o.g. Planung keine Anregungen vorgetragen. 

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat 21 - Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

1. 



Tel.: 0721/926-7513 

(bei Abwesenheit: Vorzimmer Abteilungsleitung: 0721/926-7497) 

E-Mail: susanne.friedeerpk.bwl.de 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, die das Regierungspräsidium Karlsruhe verarbeitet, finden Sie 

auf unserer Internetseite unter Datenschutzerklärungen unter dem Titel 21-06: Beratung und Information über 

die Erfordernisse der Raumordnuna (pdf, 508 KB) 

Von: Eberhard Lenckner <Lenckner c' wiernsheim.de> 
Gesendet: Montag, 12. Juli 202114:11 
An: 'baurechtsamt@enzkreis.de'; 'naturschutzamt@enzkreis.de'; 'Vermessungsamt@enzkreis.de'; 
'Flurneuordnung@enzkreis.de'; 'umweltschutzamt@enzkreis.de'; 'landwirtschaftsamt@enzkreis.de'; 
'gesundheitsamt@enzkreis.de; 'abfaliwirtschaft@enzkreis.de'; 'forstamt@enzkreis.de'; 
'nachhaltige.mobiftaet@enzkreis.de'; 'strassenverkehr.ordnung@enzkreis.de'; 'abteilung2@rpk.bwl.de'; 

'abteilung4@rpk.bwl.de; 'abteilung9@rpf.bwl.de'; 'abteilung8@rps.bwl.de'; 'planung@nordschwarzwald-
region.de ; 'Sekretariat@rvnsw.de'; 'karlsruhe.pp@polizel.bwl.de ; 'bauleitplanung@pforzheim.ihk.de ; 'info@hwk-
karlsruhe.de ; 'nordbaden@netze-bw.de'; 'leitungsauskunft-nord@netze-bw.de'; 'leitungsauskunft@terranets-
bw.de'; 'ZentralePlanungND@umkbw.de'; 'ti-nl-sw-pti-21.bauleitplanungen@telekom.de'; 'info@vpe.de'; 
'thomas.fritsch@moensheim.de'; 'duerr-pucher@clean-energy.biz'; 'gemeinde@niefern-oeschelbronn.de'; 
'info@moensheim.de'; 'gemeinde@wimsheim.de'; 'stadt@heimsheim.de'; 'stadt@muehlacker.de'; 
'info@frlolzheim.de; 'gemeinde@weissach.de'; 'info@wurmberg.de'; 'buergermeisteramt@eberdingen.de; 
'bauleitplanung@pforzheim.de'; 'Daniela.Arnolds@stadt-pforzheim.de' 
Cc: Karlheinz Oehler <Oehler(~i wiernsheim.de>; Heike Jung <Juna(~wiernsheim.de>; Wolf, Harald / Kramer, 
Matthlas(ÖBV) <info( wolf-kramer.de> 
Betreff: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiernsheim 
Ihre Beteiligung als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung über die 
Planauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" erneut mit neuem 
Geltungsbereich aufzustellen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
Im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB. 

Wir möchten Sie hiermit von der öffentlichen Planauslage benachrichtigen. 
Sie können den Bebauungsplan mit zeichnerischem- und textlichem Teil sowie der Begründung in der Zeit vom 
12.07.2021 bis einschließlich 19.08.2021 im Rathaus Wiernsheim einsehen und Stellung nehmen. 
Zusätzlich zur Auslegung finden Sie die Unterlagen im Anhang dieser Mail und im Internet unter: 
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Heiarw Theiss 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:59 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren "Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ 

Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 
Anlagen: ÖBK Gesamt 21-06-30.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermeisteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at}wiernsheim.de 
Tel. (0 7044)-23 141 
Fax (0 7044) — 23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benaeh►khtigen Sie uns sofort über den irrtL 'nwchsn Empfang. Dankel 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Enz, Eberhard [mailto:E.Enz@friolzheim.de] 
Gesendet: Dienstag, 13. JulI 2021 08:57 
M: Eberhard Lenckner 
Cc Seiss, Michael 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ Wlernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Lenckner, 

von Seiten der Gemeinde Friolzheim wird keine Stellungnahme abgegeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gemeinde Friolzheim 

Eberhard Enz 
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E,tfE/NDE 

FRIOLZI-1êiM 

Rathausstraße 7 

71292 Friolzheim 

Raum 2.03 
Telefon: +49 7044 9036-1 4 
Telefax: +49 7044 9036-30 

www.friolzheim.de 

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat 

sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese 

Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 

Unserer Umweit zuliebe: Sparen Sie pro Seite 200 ml Wasser, 2 g CO2 und 2 g Holz. 
Drucken Sie diese E-Mail daher bitte nur, wenn es wirklich nötig ist! 

Von: Eberhard Lenckner <Lencknerwiernsheim.de>
Gesendet: Montag, 12. Juli 2021 14:11 
An: 'baurechtsamt@enzkreis.de'; 'naturschutzamt@enzkreis.de'; 'Vermessungsamt@enzkreis.de'; 
'Flurneuordnung@enzkrets.de'; 'umweitschutzamt@enzkreis.de'; 'landwirtschaftsamt@enzkrels,de'; 
'gesundheitsamt@enzkreis.de'; 'abfallwirtschaft@enzkrels.de'; 'forstamt~enzkreis.de 
'nachhaltige.mobiftaet@enzkreis.de'; 'strassenverkehr.ordnung@enzkreis.de'; 'abteilung2@rpk.bwl.de'; 
'abteilung4@rpk.bwi.de'; 'abteitung9~►rpf.bwLde'; 'abteilung8@rps.bwLde'; 'planung@nordschwarzwaid-
region.de'; 'Sekretariat@rvnsw.de ; 'karlsruhe.pp@polizei.bwl.de ; 'bauleitplanung@pforzheim.ihk.de'; 'info@hwk-
karlsruhe.de'; 'nordbeden@netze-bw.de'; leitungsauskunft-nord@netze-bw.de'; 'leitungsauskunftl~terranets-
bw.de'; 'ZentraiePlanungND@umkbw.de'; 'ti-ni-sw-pti-21.bauteitplanungen@tetekom.de';'info@vpe.de'; 
'thomas.fritsch@moensheim.de'; 'duerr-pucher@clean-energy.biz; 'gemeinde@niefern-oeschelbronn.de`; 
'info@moensheim.de; 'gemeinde@wimsheim.de'; 'stadt@heimsheim.de'; 'stadt@muehlacker.d&; 
'info@friolzheim.de'; 'gemeinde@weissach.de'; 'info@wurmberg.de'; 'buergermeisteramt@eberdingen.de'; 
'bauleitplanung@pforzheim.de'; 'Daniela.Amolds@stadt-pforzheim.de' 
Cc: Karlheinz Oehler <OehlerC )wiernsheim.de>; Heike Jung <Jung~wiernsheim.de>; infota)wolf-kramer.de 
Betreff: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiemsheim 
ihre Beteiligung als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung über die 
Ptanauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Helena Theiss 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:58 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ 

Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermeisteramt Wiernshelm - Bauamt 
Marktplatz 1 

75446 Wiemsheim 

E-Mail: tenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 70 44)-23 141 
Fax (0 70 44)-23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümNchen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertragkchen Pflichten. 

Von: Fritsch, Thomas [maiito:Thomas.Fritsch@moensheim.de] 
Gesendet: Dienstag, 13. Juli 2021 11:55 
An: Eberhard Lenckner 
Cc: Arnold, Klaus 
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ Wiemsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrter Herr Lenckner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung an Ihrem B-Planverfahren. Die Gemeinde Mönsheim ist durch die Planung 
weder in ihren eigenen Planungen beeinträchtigt, noch in sonstigen Belangen betroffen. Eine förmliche 
Stellungnahme wird daher nicht abgegeben. 

Wir wünschen der weiteren Planung einen guten Verlauf. 

Viele Grüße aus Mönsheim 
Thomas Fritsch 
Bürgermeister 

Gemeinde Mönsheim 
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Rathaus 
Schulstraße 2 
71297 Mänsheim 

Fon 07044 / 9253-15 
Fax 07044 / 9253-10 
Thomas. FritschC~moensheim.de 

Von: Eberhard Lenckner <Lenckner@wiernsheim.de> 
Gesendet: Montag, 12. Juli 202114:11 
An: 'baurechtsamt@enzkreis.de'; 'naturschutzamt@enzkreis.de'; 'Vermessungsamt@enzkreis.de'; 
'Flurneuordnung@enzkreis.de'; 'umweltschutzamt@enzkreis.de'; 'landwirtschaftsamt@enzkreis.de'; 
'gesundheitsamt@enzkreis.de; 'abfallwirtschaft@enzkreis.de'; 'forstamt@enzkreis.de'; 
'nachhaltige.mobilitaet@enzkreis.de'; strassenverkehr.ordnung@enzkreis.de'; 'abteitung2@rpk.bwide'; 
'abteilung4~Drpk.bwl.de'; 'abteilung9@rpf.bwl.de'; abteilung8@rps.bwl.de ; planung@nordschwarzwald-
region.de ; 'Sekretariat@rvnsw.de; 'karlsruhe.pp@polizeibwl.de'; 'bauleitplanung@pforzheim.ihk.de; 'Info@hwk-
karlsruhe.de'; 'nordbaden@netze-bw.de ; 'leitungsauskunft-nord@netze-bw.de'; 'leitungsauskunft@terranets-
bw.de'; 'ZentralePlanungND@umkbw.de'; 'ti-nl-sw-pti-21.bauleitplanungen@telekom.de'; 'info@vpe.de'; 
'thomas.fritsch@moensheim.de;'duerr-pucher@clean-energy. biz'; 'gemeinde@niefern-oeschelbronn.de'; 
'info@moensheim.de ; 'gemeinde@wimsheim.de'; 'stadt@himsheim.de'; 'stadt@muehiaeker.de'; 
'info@friolzheim.de ; 'gemeindeLoweissach.de ; 'info@wurmberg.de; buergermeisteramt@eberdingen.de'; 
'bauleitplanung@pforzheim.de'; 'Daniela.Arnolds@stadt-pforzheim.de' 
Cc: Karlheinz Oehler <Oehler@wiernsheim.de>; Hetke Jung <Jung~Dwiernsheim.de>; info@wolf-kramer.de 
Betreff Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiernsheirn 
Ihre Beteiligung als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung über die 
Planauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" erneut mit neuem 
Geltungsbereich aufzustellen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
Im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB. 

Wir möchten Sie hiermit von der öffentlichen Planauslage benachrichtigen. 
Sie können den Bebauungsplan mit zeichnerischem- und textlichem Teil sowie der Begründung in der Zeit vom 
12.07.2021 bis einschließlich 19.08.2021 im Rathaus Wiernsheim einsehen und Stellung nehmen. 
Zusätzlich zur Auslegung finden Sie die Unterlagen im Anhang dieser Mail und im Internet unter: 

https://www.Wiernsheim.de/rathaus/neuigkeiten/aktuellesamtl-bekanntmachungen/

Wenn Sie zur sachgerechten Beurteilung ausgedruckte Exemplare benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden, 
die benötigten Exemplare kommen Ihnen dann auf dem Postweg zu. 
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Halma Thus 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:56 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren ,Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ 

Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung 
Kennzekhnungsstatus: Gekennzeichnet 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermeisteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
TeL (0 7044)-23 141 
Fax (0 70 44) —23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bäte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danket 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Van: Arnolds, Daniela (mallto:Daniela.Arnolds@pforzheim.de] 
Gesendet Dienstag, 13. Juli 2021 12:18 
An: Eberhard Lenckner 
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild - 1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrter Herr Lenckner, 

ich arbeite im Planungsamt der Stadt Pforzheim und leite gleichzeitig die Geschäftsstelle des 
Nachbarschaftsverbandes Pforzheim. Wenn Sie letzteren an Ihrer Planung beteiligen möchten, 
verwenden Sie bitte die Emailadresse des Nachbarschaftsverbandes (NBV): . Es ist nicht immer so, 
dass Stadt und NBV beteiligt werden - aus meiner Adresse kann ich das nicht ersehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Daniela Arnolds 

Hinweis: 
Bitte kontaktieren Sie uns derzeit nur telefonisch, schriftlich oder per E-Mail. 
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Aufgrund des Corona-Virus sind persönliche Vorsprachen bei der Stadtverwaltung Pforzheim aktuell 
ausschließlich nach vorheriger Terminabstlmmung möglich. 

PF _ .- Stadt 
Pforzheim 

Daniela Arnolds 
Nachbarschaftsverband Pforzheim 

Stadt Pforzheim 
Planungsamt 
Östliche Karl-Friedrich-Straße 4-6 
75175 Pforzheim 

Telefon +49 7231 39 2884 
Telefax +49 7231 39 1337 

daniela.arnoldsf~pforzh~im.de 
www.pforzheim.de 

Von: Eberhard Lenckner (maiito:t.enckner~wiernsheim.del
Gesendet: Montag, 12. Juli 2021 14:11 
An:'baurechtsamt@enzkreis.de'; 'naturschutzamt@enzkreis.de'; 'Vermessungsamt@enzkreis.de 
'Flurneuordnung@enzkreis.de ; 'umweltschutzamt@enzkreis.de'; 'landwirtschaftsamt#enzkreis.de; 
'gesundheitsamt@enzkreis.de'; abfaliwirtschaft@enzkreis.de'; 'forstamt@enzkneis.de'; 
'nachhaltige.mobilitaet@enzkreis.de'; 'strassenverkehr.ordnung@enzkrels.de; 'abtedung2@rpk.bwl.de'; 
'abteilung4)rpk.bwl.de'; 'abteilung9@rpf.bwl.de'; 'abtellung8@rps.bwl.de'; 'pianung@nordschwarzwald-
region.de'; 'Sekretariat@rvnsw.de'; 'karlsruhe.pp@polizei.bwl.de'; 'bauleitplanung@pforzheim.lhk.de;'lnfo@hwk-
karisruhe.de ; 'nordbaden@netze-bw.de'; 'leitungsauskunft-nord@netze-bw.de'; 'leitungsauskunft@terranets-
bw.de; 'ZentralePlanungND@umkbw.de; 'ti-nl-sw-pti-21.bauleitplanungenEDtelekom.de; 'info@vpe.de; 
'thomas.fritsch@moensheim.de'; 'duerr-pucher@ciean-energy.biz'; 'gemeinde@niefem-oescheibronn.de'; 
'info@moensheim.de'; 'gemeinde@wimsheim.de ; 'stadt~heimsheim.de ; 'stadt@muehlacker.de'; 
'info@friolzheim.de'; 'gemeinde@weissach.de'; 'info@wurmberg.de';'buergermeisteramt@eberdingen.de 
'bauleitplanung@pforzheim.de; 'Daniela.Arnolds@stadt-pforzheim.de' 
Cc: Karlheinz Oehler <Oehier&)wiernsheim.de>; Heike Jung <Junec®wiernsheim.de>; infot~wolf-kramer.de
Betreff: Bebauungsplanverfahren "Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim Ld.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften "Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiemsheim 
Ihre Beteiligung als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung über die 
Planauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" erneut mit neuem 
Geltungsbereich aufzustellen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
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H.Ina Theiss 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:56 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ 

Wiemsheim i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung 
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet 

Mit freundlichen Grünen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermeisteramt Wiemsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiemsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (07044) —23 141 
Fax (0 70 44) —23 130 

Diese E-Mail und alte übermittelten Dateien können vertraukche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung undloder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
lnfxmationen betet. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Ptkchten. 

Von: Arnolds, Daniela [mailto:Daniela.Arnolds@pforzheim.de] 
Gesendete Dienstag, 13. Juli 2021 12:22 
An: Eberhard Lenckner 
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Biki —1. Ergänzung"/ Wiemsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrter Herr Lenckner, 

bitte benutzen Sie künftig die Emailadresse des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim, falls Sie diesen 
beteiligen möchten: Gescheeftsstefe-nbv.PLAOtsforzhelm.de 
Da ich außerdem im Planungsamt der Stadt Pforzheim arbeite, kann ich aus meiner Adresse nicht 
interpretieren, ob Stadt und NBV beteiligt werden sollen. 
Wie ist das im vorliegenden Fall? 

Mit freundlichen Grüßen 
Daniela Arnolds 

Hinweis: 
Bitte kontaktieren Sie uns derzeit nur telefonisch, schriftlich oder per E-Mail. 
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Aufgrund des Corona-Virus sind persönliche Vorsprachen bei der Stadtverwaltung Pforzheim aktuell 
ausschließlich nach vorheriger Terminabstimmung möglich. 

PF Stadt 
Pforzheim 

Daniela Arnolds 
Nachbarschaftsverband Pforzheim 

Stadt Pforzheim 
Planungsamt 
Östliche Karl-Friedrich-Straße 4-6 
75175 Pforzheim 

Telefon +49 7231 39 2884 
Telefax +49 7231 39 1337 

daniela.arnolds~pforzheim.de 
www.oforzheim.de

Von: Eberhard Lenckner (maiito:Lenckner@wlernsheim.de1
Gesendet: Montag, 12. Juli 202114:11 
An: 'baurechtsamt@enzkreis.de ; 'naturschutzamt@enzkreis.de'; 'Vermessungsamt@enzkreis.de'; 
'Flurneuordnung@enzkreis.de'; 'umweltschutzamt@enzkreis.de; 'landwirtschaftsamt@enzkrels.de 
'gesundheitsamt@enzkreis.de'; 'abfa{iwirtschaft@enzkreis.de'; 'forstamt@enzkreis.de; 
'nachhaltige.mobilitaet@enzkreis.de'; 'strassenverkehr.ordnung@enzkrels.de ; 'abteilungl@rpk.bwLde'; 
'abteiiung4@rpk.bwl.de'; 'abteilung9@rpf.bwi.de ; 'abteilung8@rps.bwl.de'; 'pianung@nordschwarzwald-
region.de ; 'Sekretariat@rvnsw.de ; 'karisruhe.pp@polizei.bwl.de ; 'bauleitpianung@pforzheim.ihk.de;'info@hwk-
karlsruhe.de'; nordbaden@netze-bw.de'; 'leitungsauskunft-nord@netze-bw.de; 'leitungsauskunft@terranets-
bw.de'; '2entralePlanungND@umkbw.de ; 'ti-nl-sw-ptl-21.bauleitplanungen~ätelekom.de'; 'lnfo@vpe.de; 
'thomas.fritsch~Amoensheim.de'; 'duerr-pucher@clean-energy.biz'; gemeinde¢,8niefern-oescheibronn.de; 
'Info@moensheim.de'; 'gemeinde@wimsheim.de'; 'stadt@heimsheim.de; 's1adt@muehiacker.de'; 
'info@friolzheim.de'; 'gemeinde@weissach.de'; 'info@wurmberg.de'; 'buergermeisteramt@eberdingen.de; 
'bau{eitplanung@pforzheim.de; 'Daniela.Arnolds@stadt-pforzheim.de' 
Cc: Karlheinz Oehier <OehlenWwiernsheim.de>; Heike Jung <Juna@wiernsheim.de>; info/8►wolf-kramer.de 

Betreff: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiemshelm i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiernsheim 
Ihre Beteiligung als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung über die 
Planauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung beschossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" erneut mit neuem 
Geltungsbereich aufzustellen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
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Helenf. Thelu 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:54 
An: Helena Theiss 
Betreff WG: Bebauungsplanverfahren "Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ 

Wiemsheim i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 
Anlagen: ÖBK Gesamt 21-06-30.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

U 
a

S 

Bürgernneisterarnt Wiernshelm - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiemsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiemsheim.dc 
Tel. (0 70 44) - 23141 
Fax (0 70 44)-23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie acht der 
Adresset sind, sind Sie nicht zur Verwendung undloder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort Ober den irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfoflung von vertraglichen Pflichten. 

Van: Netzplanung Nordbaden [mailto:netzplanung-nbd@netze-bw.de} 
Gesendet: Mittwoch, 14. Juli 2021 14:42 
An: Eberhard Lenckner 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, imm Bild —1. Ergänzung"/ Wiernshelm i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Lenckner, 

der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und hinsichtlich der Stromversorgung überprüft. Unsere Belange 
werden von der geänderten Planung nicht berührt. Somit bestehen von unserer Seite keine weiteren Bedenken. Unsere bisherigen 
Stellungnahmen haben weiterhin Gültigkeit. 

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren und bitten weiterhin um Beteiligung. 
Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um Benachrichtigung über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Saskia Frans 
Ingenieurin Netzplanung Netzentwicklung Nord 

Netze BW GmbH 
Zeppelinstr. 15-19 76275 Ettlingen 

Telefon +49 7243180-302 
netzplanung-nbdt netze-bw.de 
www.netze-bw.de 

- 3\~! :iö n{ i ..,, a;n i h t::rt t  ; .fl ,, i
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Von: Eberhard Lenckner <Lenckner@wiernsheim.de> 
Gesendet: Montag, 12. Juli 202114:11 
An: 'baurechtsamt@enzkreis.de'; 'naturschutzamt@enzkreis.de ; 'Vermessungsamt@enzkreis.de'; 
'Fiurneuordnung@enzkreis.de'; 'umweltschutzamt@enzkreis.de; 'landwirtschaftsamt@enzkreis.de'; 
'gesundheitsamt@enzkreis.de'; 'abfallwirtschaft@enzkreis.de'; 'forstamt@enzkreis.de'; 
'nachhaltige. mobilitaet@enzkreis.de'; 'strassenverkehr.ordnung@enzkreis.de'; 'abteilung2@rpk.bwl.de'; 
'abteilung4@rpk.bwl.de'; 'abteilung9@rpf.bwl.de'; 'abteilung8@rps.bwl.de ; 'planung@nordschwarzwald-
region.de'; 'Sekretariat@rvnsw.de; karlsruhe.pp@polizei.bwLde'; 'Bauleitplanung@pforzheim.ihk.de';'Info@hwk-
karisruhe.de ; 'nordbaden@netze-bw.de ; 'leitungsauakunft-nord@netze-bw.de'; 'leitungsauskunft@terranets-
bw.de"; 'ZentralePlanungND@umkbw.de'; 'ti-nl-sw-pti-21.bauleitplanungen@teiekom.de'; 'info@vpe.de'; 
'thomas.fritsch@moensheim.de'; 'duerr-pucher@clean-energy.biz; 'gemeinde@niefern-oeschelbronn.de; 
'info@moensheim.de'; 'gemeinde@wimsheim.de ; 'stadt@heimsheim.de'; 'stadt@muehlacker.de'; 
'info@friolzheim.de'; 'gemeinde@weissach.de'; 'info@wurmberg.de'; 'buergermeisteramt@eberdingen.de'; 
'bauleitplanung@pforzheim.de'; 'Daniela.Arnolds@stadt-pforzheim.de' 
Cc: Karlheinz Oehter <Oehier@wlernsheim.de>; Heike Jung Jung@wiernsheim.de>; info@wolf-kramer.de 
Betreff: Bebauungsplanverfahren "Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften "Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiernsheim 
Ihre Beteiligung als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung Tiber die 
Planauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" erneut mit neuem 
Geltungsbereich aufzustellen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
Im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BaUGS. 

Wir möchten Sie hiermit von der öffentlichen Planauslage benachrichtigen. 
Sie können den Bebauungsplan mit zeichnerischem- und textlichem Teil sowie der Begründung in der Zeit vom 
12.07.2021 bis einschließlich 19.08.2021 im Rathaus Wiernsheim einsehen und Stellung nehmen. 
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Helen Theiss 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 202116:37 
An: Helena Theiss 
Betreh: WG: Bebauungsplanverfahren ,Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung" 

Wiernsheim, Beteiligung 
Anlagen: ÖBK Hinter den Gärten 21-0S-04.pdf; Wiernsheim_Hinter den 

Gärten Bestandsplan.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermelsteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
TeL (0 7044)-23 141 
Fax (0 70 44) - 23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat smd, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Sitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Netzplanung Nordbaden [mailto:netzplanung-nbd@netze-bw.de] 
Gesendet" Donnerstag, 27. Mai 2021 10:59 
An: Eberhard Lenckner 
Betraf(: WG: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" Wiernsheim, Beteiligung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Lenckner, 

der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und hinsichtlich der Stromversorgung überprüft. 

Innerhalb und außerhalb des Plangebietes sind Versorgungsleitungen vorhanden. In der Anlage erhalten Sie zu Planungszwecken 
die Übersicht unserer Versorgungsanlagen. 

Als Träger öffentlicher Belange gemäß Bundesbaugesetz § 2 Absatz 5 stellen wir folgenden Antrag: 

Die Stromversorgung für das Gebiet kann aus unserem bestehenden Versorgungsnetz erfolgen. Ob und in welchem Ausmaß ggf. 

eine Netzerweiterung erforderlich ist, kann erst festgelegt werden, wenn der elektrische Leistungsbedarf dieses Bereiches bekannt 

ist. Das Stromversorgungsnetz wird als Kabelnetz ausgeführt. 
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Für die Stromversorgung wichtige Versorgungseinrichtungen wie z. B. Kabelverteilerschränke dürfen auf als nicht überbaubar 
ausgewiesenen Flächen errichtet werden. Diese sind zum aktuellen Planungsstatus in Art und Anzahl noch nicht bekannt. 

Hinsichtlich der Kabeltrasse innerhalb des Baugebiets bitten wir um Berücksichtigung des "Merkblatts über Baumstandorte 
und unterirdische Versorgungsanlagen", der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. 

Die Herstellung des elektrischen Versorgungsnetzes erfolgt durch ein von der Netze BW GmbH beauftragtes, qualifiziertes 
Unternehmen. Bei der Ausführungsplanung ist der hierflir erforderliche zeitliche Aufwand bei der Netze BW GmbH zu erfragen 
und im Bauzeitenplan zu berücksichtigen. 

Zur Vermeidung von Schäden an Versorgungsleitungen bitten wir Sie, die Baufirmen auf das Einholen von Lageplänen 
hinzuweisen. 

Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze BW GmbH angefordert werden. 

Netze BW GmbH 
Meisterhausstr. II 
74613 Öhringen 
Tel. (07941)932-449 
Fax.(07941)932-366 
Leitungsauskunft-NordCganelze-bw.de

Wir bitten Sie, die vorgenannten Aussagen in den textlichen bzw. zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes aufzunehmen. 

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren und bitten weiterhin um Beteiligung. 
Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um Benachrichtigung über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes. 

Anlage:

1 Planauszug 

Mit freundlichen Grüßen 

I. A. Saskia Franz 
Netzplanung Netzentwicklung Nord 

Netze BW GmbH 
Zeppehnstr. 15-19 76275 Ettlingen 

Telefon +49 7243 180-302 
netzplanung-nbd@netze-bw.de

i•.:1:.. y'.r.: ( t .1 : °i:r .... . .,:) 
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:1; . _ ..:u... u:.;i , ü:'l.:. . ssLz^•r,L:lt:r1. I:?' I:r:;rti+; ':u'r.: :; :;tt ll7< ?:. `.~ita(r-~ !~;:, ct 

Von: Eberhard Lenckner <Lenckner@wiernsheim.de> 
Gesendet: Mittwoch, 19. Mai 202109:13 
An: 'baurechtsamt@enzkreis.de' <baurechtsamt@enzkreis.de>; 'naturschutzamt@enzkreis.de' 
<naturschutzamt@enzkreis.de>; 'Vermessungsamt@enzkreis.de' <Vermessungsamt@enzkreis.de>; 
'Flurneuordnung@enzkreis.de' <Flurneuordnung@enzkreis.de>; 'umweltschutzamt@enzkreis.de' 
<umweltschutzamt@enzkreis.de>; landwirtschaftsamt@enzkreis.de' <Landwirtschaftsamt@enzkreis.de>; 
'gesundheitsamt@enzkreis.de <gesundheitsamt@enzkreis.de>; 'abfallwirtschaft@enzkreis.de' 
<abfailwirtschaft@enzkreis.de>; 'forstamt@enzkreis.de' <forstamt@enzkreis.de>; 
'nachhaltige.mobiiitaet@enzkreis.de' <nachhaltige.mobilitaet@enzkreis.de>; 
'strassenverkehr.ordnung@enzkreis.de' <strassenverkehr.ordnung@enzkreis.de>; 'abteilung2 @rpk.bwide' 
<abteilung2@rpk.bwl.de>; 'abteilung4@rpk.bwi.de' <abteilung4@rpk.bwl.de>;'abteilung9@rpf.bwl.de' 
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Netze BW GmbH keine ofziele Planauskunft 

Wiernsheim GIS Portal 
Bearbeiter. Saskia Franz 

Schweizerstraße Bestandsplan 1 Datum: 28.05.2021 
N 

1:1000 ~ E "'"""° Netze BW Uhrzeit: 17:44

541666 

Maßstab: 1:1000 ° m Meter 
Dieser Auszug wurde mk einem Internet-Browser erzeugt. 

Netze BW GmbH 



Hilen. Tlwiss 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:54 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren "Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ 

Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 
Anlagen: 2021-07-15 42c3 Stn.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermeisteramt Vernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 70 44) — 23 141 
Fax (0 70 44) -- 23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauNche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Dankel 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Kesseböhmer, Tobias (RPK) [mailto:Tobias.Kesseboehmer@rpk.bwl.de] 
Gesendete Donnerstag, 15. Juli 2021 12:28 
An: Eberhard Lenckner 
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, kn Bild — 1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrter Herr Lenckner, 

anbei übersenden wir Ihnen unsere Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tobias Kesseböhmer 
B.Sc. 

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Abteilung 4, Referat 42 
76247 Karlsruhe 
Tel. 0721- 926-3716 
Mail: Tobias.Kesseboehmeres~rpk.bwl.de
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Baden-Württemberg 
REGIERUNGSPRASIDtUM KARLSRUHE 

ABTEILUNG 4- MOBILITÄT, VERKEHR, STRASSEN 

Rc ierun;sprMidwm Kadsntbe 76247 Kuhnahe 

Bürgermeisteramt Wiernsheim 
Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

KarhnIhe 14.07.2021 

Name Tobias Kessebahmer 

Durckwahl 0721 925-3716 

Aktenwie 42c3-2512.3-Wiernsheim 

(Bitte bei Antwort angehen) 

.* Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Wiemsheim 
i.d.F.v. 30.08.2421 

Ihre E-Mail vom 13.07.2021 (Herr Lenckner) 

Sehr geehrte Damen .und Herren, 

Mit der Beteiligung wird den Trägem öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellung-

nahme im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu dem jeweiligen konkreten Planverfahren 
gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informati-

onen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stel-

lungnahme ist begründet, die Rechtsgrundlagen sind angegeben, damit der Antrag-

steller den Inhalt nachvollziehen kann. 

A. Allgemeine Angaben 

Gemeinde Wiemsheim 

❑ Flächennutzungsplan 
® Bebauungsplan "Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" 

❑ Satzung über das Vorhaben und Erschließungsplan 

❑ Sonstige Satzung 

Fristablauf für die Stellungnahme am: 19.08.2021 

Dienstge e u e Schlossplatz 4.6 76131 KaMntbe Telefon 0721 926 0 Fax 0721 370546 

abteittmg4 rpk.bwl.de www.rp.bedcn-wuentembcrg.de www.service-bw.de 

OPNV Hakeste&n Marktplatz und Kronenplatz Parkmöghdikeit Schlossplatz Tiefgarage 
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B. Stellungnahme 

® keine Bedenken oder Anregungen 

❑ Fachliche Stellungnahme: 

Unsererseits bestehen gegen den Bebauungsplan keine Einwände. Der betroffene 

Bereich befindet sich innerhalb des Erschließungsbereiches und unterliegt daher 

nicht den Anbaubeschränkungen nach § 22 StrG. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tobias Kessebähmer / 



Hiienil Th.iss 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:54 
An: Helena Theiss 
Betriff: WG: Wiernsheim, Enzkreis, BPL "Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ 

Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021 
Anlagen: STN RPS_LAD.docx; ADABweb-Kartenexport jpg 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermeisteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 70 44) -23 141 
Fax (0 70 44) -23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Keller, Daniel (RPS) [malIIo:Daniel.Keller rns.bwl.de1 
Gesendet: Montag, 19. Juli 2021 08:33 
An: Eberhard Lenckner 
Cc: Damminger, Dr. Falke (RPS) 
Betreff: Wiernsheim, Enzkreis, BPL „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021 

Sehr geehrter Herr Lenckner, 
vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege an o.g. Verfahren. Anbei übersenden wir Ihnen 
die Stellungnahme zu o.g. Verfahren. 

Mit freundlichen GrOße 

Daniel Keller 
cat;+vrkonscrvator 
sly. Refarzatsleiler Relent S:? 

L<indFisBrnt für D: nkmaipfk:ge 
un r.egiurungsprtisidiunr Stuttqafrt 
Dienstsitz Karlsruhe 
Maltkestr.aße 74 
75133 Karisrtihe 
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T F I: !'4J (0) 121 / y4Fi -4$I 1 
Fa*: +4fi (0)711 i 9(14 •4544 
Bßstichen Sie i,ulseren neuen uriernetaultnU: htb//rrww.d~nkmalaA~a-bw.dt:

Bitte prüfen Sie der Umwett zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich Ist. 
Die informalionen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Hoirepage 
entnehmen: hi(ps:Nrp.b~t~rwue,~~mhrarg ~d psldatonsdlu_„; 

2 



Baden-Württemberg 
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 

IM REGIERUNGSPRASIDIUM STUTTGART 

Reg awngeprNidium Stuttgart Postfach 2001 52 73712 Esslingen a. N. 

Bürgermeisteramt Wiemsheim - Bauamt 
Herrn Eberhard Lenckner 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

Datum 13.07.2021 

Name Keller, Daniel 

Durchwahl 0721 928-1811 

Altenzeichen RPS83-1-255-1/112 
(Be hei Antwort angeben) 

Wiernsheim, Enzkreis, BPL »inter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung? Wiernsheim 
i.d.F.v. 30.06.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Schreiben und die zugesandten Planungsunterlagen. Zu den Be-
- langen der Denkmalpflege nimmt das Landesamt für Denkmalpflege als Träger Öf-

fentiicher Belange (TOR) wie folgt Stellung: 

Bau und Kunstdenkmalpflege: 
Da sich aus den übersandten Planunterlagen aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmal-
pflege keine Neuerungen ergeben haben, behält unsere Stellungnahme vom 16. Juni 
2021 (Az. 84.2-2021-147) weiterhin ihre Gültigkeit. 

Archäologische Denkmalpflege: 
vielen Dank für die Zusendung Ihrer Planunterlagen. Das Plangebiet liegt im Bereich 
des historischen Ortskems Wiernsheims (Prüffallfläche auf KD nach §2 DSchG). Mit 
dem Vorhandensein archäologischer Spuren aus den früheren Siedlungsphasen des 
Ortes (KD nach §2 DSchG) muss gerechnet werden. 

An dem Erhalt solcher Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches Interes-
se. Künftige Baumaßnahmen im betroffenen Prüffailbereich bedürfen einer denkmal-

schutzrechtlichen Genehmigung (§ 8 DSchG). Der denkmalrechtlichen Genehmigung 

kann seitens des LAD nur unter der Auflage (§ 7 DSchG) zugestimmt werden, dass 

die archäologischen Befunde vor ihrer Zerstörung fachgerecht dokumentiert werden. 

; 

N.■..e.. nq H 
.. d.,...,.n..n..w.. 

Dienstgebaudc Berliner Str. 12 73728 Esslingen am Neckar • Telefon 0711 404-0 Teletax 0711 904-45444 

abteilung8Qrps.bwl.de • www.rp.baden-weerttemberg de www.service-bw.de 
Haltestelle Bahnhof Esslingen a. N. 
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Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass im Falte notwendiger Rettungsgrabungen 
durch eine Grabungsfirma die Bergung und Dokumentation der Kutturdenkmale ggf. 
längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Kostentragungspflicht liegt beim Investo-
ren. Ausgenommen davon sind derzeit noch Bauten für den Eigenbedarf. Zur Klärung 
der Rahmenbedingungen etwaig notwendiger Rettungsgrabungen ist eine öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zwischen Bauherren und LAD abzuschließen. 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 
vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der Maßnahme auf der Fläche des Verbin-
dungsbaus bis auf die Tiefe der frostsicheren Gründung archäologische Voruntersu-
chungen unter Aufsicht Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stutt-
gart (LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchungen Ist es festzustel-
len, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. Dazu 
bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer äffentllch-rechtlichen 
Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die 
Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers. Nähere Informationen 
finden sie unter (http://www4enkma oflege-
bw,deldenkrna~/cr~iet~/erchaeologische-de~pkrn~alpfleg ilatoroie4c# flexible-
prosoektionen. html). 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Damminger (folk-
e.damminger rps. bwl. de). 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniel Keller 
Nachrichtlich: Untere Denkmalschutzbehörde LRA Enzkreis 
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Eberhard Lenchner 

Von: Damminger, Dr. Folke (RPS) <Folke.Damminger@rps.bwl.de> 
Gesendet: Montag, 21. Juni 2021 08:05 
An: Eberhard Lenckner 
Cc: Keller, Daniel (RPS) 
Bettuff: Wiernsheim, Enzkreis, BPL "Hinter den Gärten, im Bild 1. Änderung" 
Anlagen: Stellungnahme 147-21.docu 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anhängende Stellungnahem senden wir vorab per E-Mail. 

Mit freundlichen Grüßen 
Folke Damminger 

Dr. Folks Demminger 
Lendesemt für Denknelpflepe Yn 
Regienugsprisddfum Stuttgart 
- Ref. 84.2. Arohhieogische Denkmalpflege -
MolMas&aße 74, 78133 Karlsruhe 
Tel 0721/928.4848 
Fax 0711!9044844 
folke.dernrnirgec~ros.b .d~ 

Besuchen Sie uns im Internet httoj/www.denkmalafleae-bw.de

Die Informetionen zur Erhebung von pereonenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 OS-OVO können Sie unserer 
I-iomepsge entnehmen: htics /hp.baden-v~terttembera de/Se7GeNdeeenschutz.asux 
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Baden-Württemberg 
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 

IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

Regierungsprisidium Stuttgart Postfach 2001 52 73712 Esslingen a. N. 

Bürgermeisteramt Wiemsheim 
- Bauamt -
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

Karlsruhe 16.06.2021 

Name Dr. Folke Daarnminger 

Durchwahl 0721 926-4848 

Aktenzeichen 84.2-_2021.147 

(Bitte bei Antwort angeben) 

F Wiemsheim, Enzkreis, BPL "Hinter den Gärten, im Bild - 1. Ergänzung" 
Ihre E-Mail vom 19. Mai 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Schreiben und die zugesandten Planungsunterlagen. Zu den Be-
langen der Denkmalpflege nimmt das Landesamt für Denkmalpflege als Träger öf-
fentlicher Belange (TÖB) wie folgt Stellung: 

Bau und Kunstdenkmalpflege: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich das folgende Kulturdenkmal: 

• Schweizer Straße 10, 12 (§2 DSchG) 
Hofanlage, zweigeschossiger, giebelständiger, verputzter Fachwerkbau mit 
zweigeschossigem, traufständigem Anbau mit Tordurchfahrt, Fachwerkscheu-
ne, 19. Jh. (Sachgesamtheit) 

An der Erhaltung dieses Kulturdenkmals besteht aus künstlerischen und heimatge-
schichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse (§2 DSchG i. V. m. §8 DSchG). Wir 
bitten das o. g. Kulturdenkmal in den Planunterlagen nachrichtlich mit dem Planzei-
chen D zu kennzeichnen und in der Legende einen Hinweis auf die denkmalrechtli-
chen Belange aufzunehmen. 
Wir weisen Sie darüber hinaus darauf hin, dass vor baulichen Eingriffen, wie auch vor 
einer Veränderung des Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals nach der vorherigen 

; .n.wwn...0 . 

.. a..wp.u.a..alw1 . 

Dienstgebäudc Moltkestra8e 74 76133 Karlsruhe Telefon 0721 926-4801 Telefax 0711 904 45444 

abteilun_ Q , .bwl.dc www.rp.baden-wuerttemberg.de www.service-bw.de 
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Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine denkmalrechtliche Geneh-
migung erforderlich ist. 

Archäologische Denkmalpflege: 
Das Plangebiet liegt im Bereich des historischen Ortskems Wiemsheims (Prüffallflä-
che auf KD nach §2 DSchG). Mit dem Vorhandensein archäologischer Spuren aus 
den früheren Siedlungsphasen des Ortes (KD nach §2 DSchG) muss gerechnet wer-
den. 

An dem Erhalt solcher Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches Interes-
se. Künftige Baumaßnahmen im betroffenen Prüffailbereich bedürfen einer denkmal-
schutzrechtiichen Genehmigung (§ S DSchG). Der denkmalrechtlichen Genehmigung 
kann seitens des LAD nur unter der Auflage (§ 7 DSchG) zugestimmt werden, dass 
die archäologischen Befunde vor ihrer Zerstörung fachgerecht dokumentiert werden. 

Vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass im Falte notwendiger Rettungsgrabungen 
durch eine Grabungsfirma die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. 
längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Kostentragungspflicht liegt beim Investo-
ren. Ausgenommen davon sind derzeit noch Bauten für den Eigenbedarf. Zur Klärung 
der Rahmenbedingungen etwaig notwendiger Rettungsgrabungen ist eine öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zwischen Bauherren und LAD abzuschließen. 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 
vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der Maßnahme auf der Fläche des Verbin-
dungsbaus bis auf die Tiefe der frostsicheren Gründung archäologische Voruntersu-
chungen unter Aufsicht Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stutt-
gart (LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustel-
len, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. Dazu 
bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die 
Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers. Nähere Informationen 
finden sie unter (http:Nwww.denkmalpflege-
bw. de/denkmaie/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexibte-
prospektionen. html). 

Mit freundlichen Grüßen 
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Folke Damminger 

Nachrichtlich zur Kenntnisnahme: Herr Keller (LAD, Ref. 83,1 ). 



H&ena Thaisa 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 202111:51 
An: Helena Theiss 
Betreff WG: T. 19.08.21 WG: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild -

1. Ergänzung"/ Wiemsheim i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher 
Belange 

Anlagen: ÖBK Gesamt 21-06-30.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

U 

~ 

S 

Bürgermeisteramt Wlernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 70 44)-23 141 
Fax (0 70 44) -23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Blickte, Jörg [mailto:Joerg.Bftckle@polizei.bwl.de] im Auftrag von PFORZHEIM.PP.FEST.E.V 
Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2021 15:28 
An: Eberhard Lenckner 
Betreff: WG: T. 19.O8.21 WG: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild — 1. Ergänuung"/ Wiernsheim 
i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrter Herr Lenckner, 

aus verkehrspolizeilicher Sicht steht den Planungen nichts entgegen; es bestehen aktuell keine Einwände oder 
Anregungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jörg Blickle 
Polizeipräsidium Pforzheim 
Führungs- und Einsatzstab 

-Stabsbereich Einsatz/Verkehr-

Bahnhofstraße 13 

75172 Pforzheim 
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Telefon: +49 (0) 7231 186-2221 
E-Mail: PF0RZHEIM.PP.FEST.E.V~potizei.bwl.de

Von: Kühnle, Andre <Andre.Kuehnle@polizei.bwl.de> Im Auftrag von PFORZHEIM.PP 
Gesendet: Montag, 12. Juli 202114:30 
An: PFORZHEIM.PP.FEST.E.V <PFORZHEIM.PP.FEST.E.V@polizei.bwl.de> 
Cc: PFORZHEIM.PP.FEST.E.L <PFORZHEIM.PP. FEST. E.L~polizei.bwl.de> 
Betreff: T. 19.08.21 WG: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 
30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 

STEUERUNGSVERMERK: 

Für FESt-E/V: 

Sofern Bebauungsplan das PP Pforzheim berührt wird um schriftliche Stellungnahme bis einschließlich Donnerstag, 
19.08.2021, gebeten. 

[ ] Zur Kenntnis 
Ex] Zur Erledigung 
[ ] Bearbeitungsfrist: 
[ ] Präsidialbüro Terminüberwachung 
El Abgabenachricht erteilt 

Mit freundlichen Grüßen, 

Andre Kühnle 
e= 

Polizeipräsidium Pforzheim 
Führungs- und Einsatzstab 
Stabsbereich Führungs- und Lagezentrum 
Bahnhofstr.13 
75172 Pforzheim 

Tel.: 07231-186 2111 
E-Mail: pfgrzheim.Dp.fest.fiz.fueRrCalpolizei.bwl.de
E-Mail: andre.kuehnle~polizei.bwl.de 

Von: Wabersich, Alisa <Al isa.Wabersicht )aolizei.bwl.de> Im Auftrag von KARLSRUHE. PP 
Gesendet: Montag. 12. Juli 2021 14:17 
An: PFORZHEIM.PP <PFORZHEIM.PPi' olizei.bwl.de> 
Betreff: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

PP Pforzheim (mdBuSt im eigenen Zuständigkeitsbereich) 

Alisa Wabersich 

Polizeipräsidium Karlsruhe 
Stabsbereich Führungs- und Lagezentrum 
Führungsgruppe 
Beiertheimer Allee 16 
76137 Karlsruhe 
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Tel.: +49 721 666-2191 
Fax: +49 721 666-2150 

E-Mail: alisa.wabersich©polizei.bwt.de 
E-Mail: karlsruhe.pp@polizei.bwl.de 

Von: Eberhard Lenckner <Lencknertg wiernsheim.de> 
Gesendet: Montag, 12. Juli 2021 14:11 
An:'baurechtsamt@enzkreis.de'; 'naturschutzamt@enzkreis.de ; 'Vermessungsamt@enzkreis.de'; 
'Flurneuordnung@enzkreis.de'; 'umweltschutzamt@enzkreis.de'; 'landwirtschaftsamt@►enzkreis.de'; 
'gesundheltsamt@enzkreis.de'; 'abfafwirtschaft@enzkreis.de ; 'forstamt@enzkreis.de ; 
'nachhaitlge.mobilitaet@enzkreis.de'; 'strassenverkehr.ordnung@enzkrels.de'; 'abteilung2~rpk.bwl.de'; 
'abteilung4@rpk.bwl.de'; 'abteilung9@rpf.bwLde'; abteilung8@rps.bwl.de'; 'planungrraitnordschwarzwald-
region.de'; Sekretariat@rvnsw.de'; 'karisruhe.pp@polizei.bwide'; bauleitplanung@pforzheim.ihk.de;'info@hwk-
karlsruhe.de'; 'nordbaden@►netze-bw.de'; 'leitungsauskunft-nord@netze-bw.de'; 'leitungsauskunft~terranets-
bw.de'; ZentralePlanungND@umkbw.de ; 'ti-nl-sw-pti-21.bauleitplanungen@telekom.de'; 'info@vpe.de'; 
'thomas.fritsch@moensheim.de'; duerr-pucher@clean-energy.biz; 'gemeinde~niefern-oeschelbronn.de'; 
'info@moensheim.de'; 'gemeinde@wimsheim.de'; stadt@heimsheim.de'; 'stadt~muehlacker.de'; 
'info@friolzheim.de'; 'gemeinde@weissach.de'; 'info@wurmberg.de; 'buergermeisteramt@eberdingen.de'; 
'bauleitpianung~pforzheim.de'; 'Daniela.Arnolds@►stadt-pforzheim.de' 
Cc: Karlheinz Oehler <Oehler Dwiernsheim.de>; Heike Jung <Jung~wiernsheim.de>; info@'wolf-kramer.de 
Betreff: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim I.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung„, Gemeinde Wiernsheim 
Ihre Beteiligung als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung über die 
Planauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" erneut mit neuem 
Geltungsbereich aufzustellen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
Im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB. 

Wir möchten Sie hiermit von der öffentlichen Planauslage benachrichtigen. 
Sie können den Bebauungsplan mit zeichnerischem- und textlichem Teil sowie der Begründung in der Zeit vom 
12.07.2021 bis einschließlich 19.08.2021 im Rathaus Wiernsheim einsehen und Stellung nehmen. 
Zusätzlich zur Auslegung finden Sie die Unterlagen im Anhang dieser Mail und im Internet unter: 

https://www.wiernsheim.de/rathaus/neuigkeiten/aktuellesamtl-bekanntmachuneen/
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Heile<ut Ttwriss 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:51 
An: Helena Theiss 
Betreff WG: BP Hinter den Gärten, im Bild, 1. Ergänzung in Wiernsheim i.d.F. vom 

30.06.2021 (Offenlage) 
Anlagen: 2021007838_251 1_Geh_lvn.pdf; 2021 06 

rpf Igrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermelsteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 7044) —23 141 
Fax (0 7044) -23 130 

Diese E-Mail und alte übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Yon: Weber, Cornea (RPF) (mailto:corr~elia.weber@rQf bwLde) Im Auftrag von Abteilung 9 (RPF) - Kopfstelle LVN 
Gesendet: Dienstag, 3. August 202109:05 
An: BMA 
Cc: Eberhard Lenckner 
Betreff•. BP Hinter den Gärten, im Bild, 1. Ergänzung in Wlemsheim i.d.F. vom 30.06.2021(Offenlage) 

Ihr Schreiben vom 09.07.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt übersenden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum o. g. Vorhaben. 

Beachten Sie bitte unser Merkblatt, welches ebenfalls als Anlage beigefügt ist. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Elektronische Post richten Sie bitte an die 
Poststelle der Abteilung (abteilung9cc~rpf.bwl.de).

I 



Mit freundlichen Grüßen 

Cornelia Weber 

Regierungspräsidium Freiburg 
Abteilung 9, Ref. 91 
Albertstraße S, 79104 Freiburg i. Br. 
Telefon: 0761208-3000; Fax: 0761208-393029 
E-Mail: abteilung9~a rpf.bwi.de ; Internet: http://www.rp-freibure.de

Die Informationen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) können unserer Homepage entnommen werden: httos://Igrb-bw.de/daenschutzI

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist. 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROMSTOFFE UND BERGBAU 

Albertstraße 5- 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

E-Mail: abteiiung9©rpf.bwLde - Interner www.rpf.bwl.de 
Tel.: 07811208-3000, Fax: 0761/208-3029 

BOrgermeisteramt Wlernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wlernsheim 

Freflur9 i. Br.. 02.08.2021 
ourchwr (07g1) 208-3047 

Name: Miraada Gehring-Krso 
Akt«+zaid+er: 2511 1121-07838 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A Allgemeine Angaben 

Bebauungsplanverfahr.n „Hinter den Gärten, Im Bild - 1. Ergänzung" I L d. F. v. 
30.06.2021, Gemeinde Wlernaheim, Enzkreia (TK 25: 7119 Rutesheim) 

Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Ihr Schreiben vom 09.07.2021 

Anhörungsfrist 19.08.2021 

B Stellungnahme 

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem Aktenzeichen 
2511//21-05748 vom 16.06.2021 sind von unserer Seite zum offengelegten Planvorhaben 
keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorzubringen. 

Mirsada Gehring-Krso 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
Landesamt für Geologie. Rohstoffe und Bergbau 

TSB-Stellungnahmen des LGRB - Merkblatt für Planungstr*ger 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

All. zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nki digital 
bereitzustellen. 

Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die PWch.nabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefite-Format. Falls dieses Format nicht möglich Ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden. 

Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteiiung9~rof.bwl.d~. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 

Bei Flölchennutzungspianverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GW umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Uste der Planungsänderungen mit Verlinkung zu den 
entsprechenden Planunterlagen; Kennzeichnung im Dateinamen). 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das taufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnlsse, Satzungsbesdaiüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtiiche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Fiurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TÖB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TUB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet. 
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REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG 
Landesamt für Geologie, Rohstore und Bergbau 

6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemS8 § 8 Geologiedatengesetz (GeoIDG) beim 
LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter 
http://www.Igrb-bw.deuinformationssvsteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

Die Stellungnahmen des LGRB als Trager öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wlssenschafhchen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

• Als Tabelle: htto://www.lort w.de/bohrunaen/aufschiussdaten/~db
• Als interaktive Karte: htto:/Lmaosjarb-bw.de/?viewslarb adb 
• Als WMS-Dienst: http://servicesJgrb-bw.de/index.phtmi?REQUEST=GetCapabilities 

BVERSION=1.1.1 RVICE WMS&SERVICE_NAME=Igrb_adb 

B ®eowissenschafhcher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

• Als Interaktive Karte: htto://möas.lorb-bw.det?v#ew=Igrb aeotao~ 
• Als WMS-Dienst: http://services.Igrb-bw.de/Index.phtmi?REQUESTaGetCapabhties 

&VERSION= 1.1.1 SERVICE'WMS&SERVICE_NAMEmlgrb_geotope 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 

Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: htto://www.Igrb-bw.de/informationssvstemeJoeoanwendunaen und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (htto //maus.lgrb-bw.dg). 

Unsere Tätigkeit als TdB -Beitrage des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung- haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/OS zusammengefasst und unter Ottos://Igrb-
bw.de/dowrdoad Pool/larbn 2019-0S.odf veröffentlicht. Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter httos://Igrb-bw.de/Newsletterf 

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9crof.bwl.de gerne 
zur Verfügung. 

Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
httos:!/Igrb-bw.de/download 000l/2020 07 rot Igrb merkblatt toeb steilunonahmen.odf 

Wir bedanken uns fair Ihre Unterstützungl 

Bez.: Ueb_1 Stand: Juli 2020 Seite 2 von 2 



Helena Thus. 

Von: Eberhard lenckner 
Gesendet: Montag 6. September 2021 16:03 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG: 91-2511 //21-05748 Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

"Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiemsheim 
Anlagen: 2021005748_2511_Geh Ivn.pdf; 2020_07 

_rpf Igrb_merkblatt_toeb stellungnahmen.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Bürgermelsteramt Wiemsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 7044)-23 141 
Fax (0 70 44) —23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüfung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Pappe, Dragica (RPF) frnaltto:draglca pogg~wf.bwl.de1 Im Auftrag von Abteilung 9 (RPF) - Kopfstelle LVN 
Gesendet: Mittwoch, 16. ]uni 2021 13:13 
An: BMA 
Cc: Eberhard Lendkner 
Betraf?: 91-2511 // 21-05748 Bebauungsplan und örtgche Bauvorschriften "Hinter den Gärten, im Bild -1. 
Ergänzung", Gemeinde Wiemshelm 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Auftrag von Frau Gehring-Krso übersende ich Ihnen unsere Stellungnahme zum o. g. Vorhaben. 

Beachten Sie bitte unser Merkblatt, welches als Anlage beigefügt ist 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Elektronische Post richten Sie bitte an die Poststelle der 
Abteilung (abteilung9Qrpf.bwl.de).

Mit freundlichen Grüßen 

Dragica Poppe 

1 



Rpisrunpipr$sidfum Freiburg 
Abt. 9. Landesamt für Geologis, Rohatolfe und Bsrgbsu 
Retest 91 - ßeowisaenachafifohss LandsessMc ezentrum 
Albertstraße 5,79104 Freiburg I. Br. 
Teisfon : +49781 208-3000 
sbteilung9JDLbwl.dg 
hdeJAwww.lerb-bw.de 
htbJJwww.ro-freiburo,de

Die Informationen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten nedr Art. 13 und 14 Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) können unserer Homepage entnommen werden: httesJllorb-bw.d&dst~enschuW

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuilebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist. 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
LANDESAMT FIER GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU 

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

E-Mail: abteilung9©rpf.bwi.de - Internet: www.rpf.bwide 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029 

Bürgermeisteramt Wiernsheim 
Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

Freiburg i. Br., 16.06.2021 
Durchwahl (0761) 208-3047 

Nam.: Mirsada Gehring-Krso 
Aktenzeichen: 2511/I 21-05748 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A Allgemeine Angaben 

Bebauungsplan und örtliche BeuveNschri#Mn "Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", 
Gemeinde Wlernshelm, Enzkreis (TK 25: 7119 Rutesheim) 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Mange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
und Mitteilung über die Planauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Ihr Schreiben vom 19.05.2021 

Anhörungsfrist 18.06.2021 

B Stellungnahme 

im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 
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3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls 
die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Ausstrichbereich von Gesteinen des Mittleren Muschelkalks. Diese werden örtlich von 
quartären Lockergesteinen (holozäne Abschwemmmassen) mit im Detail nicht bekannter 
Mächtigkeit überlagert. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, sowie mit einem oberftächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungs-
bodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Donnen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sutfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mul-
den-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antref-
fen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) wer-
den objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
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Grundwasser 

Das Planungsvorhaben liegt außerhalb von bestehenden oder geplanten Wasser- und 
Quellenschutzgebieten. 

Mineratwasserbrunnen oder sonstige sensible Grundwassemutzungen sind in diesem 
Gebiet beim LGRB nicht bekannt. 

Im Fall von anstehenden oder umgelagerten Gesteinen des Mittleren Muschelkalks ist im 
Bereich des Planungsvorhabens mit zementangreifendem Grundwasser aufgrund sulfat-
haltiger Gesteine zu rechnen. 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des LGRB zu hydrogeologischen Themen 
statt. 

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althhohfräumen betroffen. 

Geotopechutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://Igrb-bw.de/geotounsmushreotone (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 

Mirsada Gehring-Krso 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
Landesamt K Geotopie, Rohar und Bergbau 

TÖB-Stellungnahmen des LGRB - Merkblatt für Planungsträger 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Reglerungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TOB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TÖB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagan sind nach Möglichkeit dem LGRB mi digital 
bereitzustellen. 

Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Ftödianabgrenzungen 
aus. Günstig Ist das Shapeffe-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden. 

Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9®rof.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, mögilchst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunteriaden. 

Bei Plöchannutzungaplanverfahran, weiche die gesamte Fläche einer Gemeinde/WG/GW umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 

Z Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Uste der Planungsänderungen). 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtüche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TOB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet. 

Bez.: Ueb_1 Stand: Juli 2020 Seite 1 von 2 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) beim 
LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter 
htto://www.iarb-bw.de/informationssvsteme/geoanwendunaen/band zur Verfügung. 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

• Als Tabelle: htto://www.iarb-bw.de/bohrungenlaufschlussdaten/adb 
• Als interaktive Karte: htto://mans.larb-bw.de/?view-Igrb adb 
• Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/Index.phtml?REQUESNGetCapabilities 

&VERSION = 1.1. 1&SERVICE= WMS&SERVICE_NAME=Igrb_adb 

B Geowissenachafthcher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

• Als interaktive Karte: htto:!/maDs.lgrb-bw.de/?yiewalgrb geotope 
• Als WMS-Dlenst: http://servlces.igrb-bw.de/Index.phtml?REQUEST=Getcapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME-lgrb_geotope 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundiagen 

Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: htta://www.Igrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendunaert und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).

Unsere Tätigkeit als TÖB -Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung- haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter httos://Igrb-
bw.de/download pooi/Igrbn 2019-05.odf veröffentlicht. Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://Igrb-bw.de/Newsletter/. 

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9t rof.bwl.dC gerne 
zur Verfügung. 

Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://Igrb-bw.de/download 000l/2020 07 rof Igrb merkblatt toeb steilungnahmen.ndf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

Bez.: tkb_i Stand: Juli 2020 Seite 2 von 2 



H na This. 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 11:50 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG: Bebauungsplanverfahren "Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung"/ 

Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

U 

~ 

~ 

Bürgermeisteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 7044)-23 141 
Fax (0 70 44)-23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adresset sind, sind Sie nicht zur Verwendung undloder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pmchten. 

Von: Harald.Kudras@telekom.de (mailto:HarakLKudras©telekom.de) 
Gesendet Dienstag, 3. August 2021 11:36 
An: Eberhard Lenckner 
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d.F.v. 30.06.2021, 
Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1. TKG hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 

hevollrnichtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 

Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Sehr geehrter Herr Lenckner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am o. g. Planverfahren. 

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI 21— Betrieb, Jürgen Harrer vom 19. Mai 2021 Stellung 
genommen. 
Diese Stellungnahme gilt unverändert auch für den geänderten Geltungsbereich weiter. 

1 



Mit freundlichen Grüßen 
Harald Kudras 

DeufscAs T.Nkom Technik GmbH 
Tsedlnik PNsdedassunp Südwest 
Harald Kudras 
P1121, 8strisb / Bauleltpianung 
Dynamostraßs 3, 8818;1 Mannheim 
+49 021 294-81V (Tel.) 
E-M T-t&-SW.PT1-21.BaulNMlanunoen~telakom,de 
www.tslakcm.da

Erleben, was verbindet. 

Deutsch. Telskom Technik GmbH 

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/oflichtangaben-dttechnik

Grosse YKirtdarunpan fengsn klein an — Ressourcen schonen und nicht Isde E-Mail drucken. 

Von: Eberhard Lenckner <Lenckner@wiernsheim.de> 
Gesendet: Montag, 12.1uli 2021 14:11 

Betreff: 19.08—Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung"/ Wiernsheim i.d,F.v. 
30.06.2021, Anhörung Träger öffentlicher Belange 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiernsheim 
Ihre Beteiligung als Behörde und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung Tiber die 
Planaussage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 23.06.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften "Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" erneut mit neuem 
Geltungsbereich aufzustellen und die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
Im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB. 

Wir möchten Sie hiermit von der öffentlichen Planauslage benachrichtigen. 
Sie können den Bebauungsplan mit zeichnerischem- und textlichem Teil sowie der Begründung in der Zeit vom 
12.07.2021 bis einschließlich 19.08.2021 im Rathaus Wiernsheim einsehen und Stellung nehmen. 
Zusätzlich zur Auslegung finden Sie die Unterlagen im Anhang dieser Mail und im Internet unter: 

httDs://www.wiernsheim . de/ratha us/neuit;keiten/aktueliesamtl-bekanntmach untte n/ 

Wenn Sie zur sachgerechten Beurteilung ausgedruckte Exemplare benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden, 
die benötigten Exemplare kommen Ihnen dann auf dem Postweg zu. 

Sofern Ihre Aufgaben durch den Bebauungsplan berührt werden, bitten wir Sie, zum beiliegenden Planentwurf bis 
einschließlich Donnerstag, 19.08.2021 schriftlich Stellung zu nehmen. 
Sollte zum vorgenannten Zeitpunkt keine Stellungnahme von Ihnen vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie gegen 
die Aufstellung des Bebauungsplans nichts einzuwenden haben. 
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Helena Theiu 

Von: Eberhard Lenckner 
Gesandet: Montag, 6. September 2021 12:52 
An: Helena Theiss 
Betreff: WG:1:18.06.1 Bebauungsplanverfahren "Hinter den Gärten, im Bild —1. 

Ergänzung" Wiernsheim, Beteiligung 
Anlagen: Stellungnahme Juni 21.pdt Plan_A3 Wiernsheim Hinter den Gärten, im 

Bild.pdf 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

~ 

~ 

~ 

Bürgerrnalsteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernshelm 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 7044)-23 141 
Fax (0 70 44)-23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen be&igt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlkhen Empfang. Danke! 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur ErfoHung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Juergen.Harrer@telekom.de [mallto:Juergen.Harrer@t:elekom.de] 
Gesendet Donnerstag, 17. Juni 2021 14:20 
An: Eberhard Lenckner 
Betreff: AW: T:18.06./ Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung" Wiernsheim, 
Beteiligung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Lenckner. 

beiliegend erhalten Sie unsere Stellungnahme mit einer digitalen Unterschrift. 
Bitte informieren Sie mich, falls doch eine von Hand unterschriebene Stellungnahme 
gewünscht wird. Ich sende Ihnen dann diese zeitnah per Post zu. 

Mit freundlichen Grüben 

Jürgen Harrer 

1 



DeuluFn Telelwm Tachnik GmbH 
Technic Niederlaseurg SUdwest 
JUrpsn Harrer 
P11 21 lielbronn 
Roaenberpstr. 59, 74074 Heilbronn 
+49 7131 t38-5838 (Tel.) 
+49 015183864069 (Mob.) 
E-Mail: Juerpen.Harrer®telekom.de 

www.tebekom.dF

Erleben, was verbindet. 

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.delpflichtangaben-dttechnik

Grosse Yerinderungan fengen kisin an — Ressourcen schonen und nicht jede E-il I ducken. 

Von: Eberhard Lenckner <Lenckner@wiernsheim.de> 
Gesendet: Mittwoch, 19. Mai 202109:13 
Betreff: T:18.06./ Bebauungsplanverfahren „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" Wiernsheim, Beteiligung 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung", Gemeinde Wiernsheim 
Ihre Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung über die 
Planauslage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat am 28.04.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" aufzustellen und die 
weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
Im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB. 

Wir möchten Sie hiermit von der öffentlichen Planauslage benachrichtigen. Sie können den Bebauungsplan mit 
zeichnerischem- und textlichem Teil sowie der Begründung in der Zeit vom 17.05.2021 bis einschließlich 18.06.2021 
im Rathaus Wiernsheim einsehen und Stellung nehmen. 
Zusätzlich zur Auslegung finden Sie die Unterlagen im Internet unter: 

https://www.wiernsheim.de/ratha us/neuitzkeiten/aktuetiesamtMbekanntmachunren/ 

Wenn Sie zur sachgerechten Beurteilung ausgedruckte Exemplare benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden, 
die benötigten Exemplare kommen ihnen dann auf dem Postweg zu. 

Sofern Ihre Aufgaben durch den Bebauungsplan berührt werden, bitten wir Sie, zum beiliegenden Planentwurf bis 
einschließlich Donnerstag, 18.06.2021 schriftlich Stellung zu nehmen. 
Sollte zum vorgenannten Zeitpunkt keine Stellungnahme von Ihnen vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie gegen 
die Aufstellung des Bebauungsplans nichts einzuwenden haben. 

1Mr möchten Sie bitten, die Unterlagen zur Bearbeitung an die zuständige(n) Stelle(n) und Fachbehörden in Ihrem 
Hause weiterzuleiten. 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

Anlagen: 
- Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" 
bestehend aus: 

2 



■ ■ a ■ ERLEBEN,WAS VERBINDET. 

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK OM$H 
Rosenbergstraße 59, 74074 Heilbronn 

Bürgermeisteramt Wiemsheim 
Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 wemsheim 

RRAII/R261 

AINMlGRrARTNIR 

Tttt.asoRRttw~R 
DATMI 

tttmtr►r 

Eberhard Lenker rccltmncue wRsce+Rae~r+voir: 19.05.2021 
PTI 21- Betrieb, Jürgen Harrer 1RNs►uwNnk 

07131 66 5836 i-wa T-NL-SW-PTI-21.Bauleitplanungen@telekom.de 
17. Juni 2021 
Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf.Hinter den Gärten, im Bild -1. Ergänzung" in Wiemsheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) -als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs.1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehrnen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im o. a. Plangebiet befinden sich hochwertigeTelekommunikationsanlagen der Telekom, Die Lage der 
Anlagen können Sie dem beigefügten Lageplan entnehmen. Die TK-Anlagen sind bei der Baumaßnahme 
entsprechend zu sichern. 

Durch die Nachverdichtung des Wohngebietes kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verlegung neuer 
Telekommunikationslinien auch außerhalb der betroffenen Grundstücke erforderlich wird. 

Bitte informieren Sie daher die Bauherren, dass sie sich im Fall einer Anbindung der neuen Gebäude an die 
vorhandene Telekommunikationsinfrastruktur der Telekom frühestmöglich mit unserer Bauherren-Hotline 
(Tel.: 0800 330 1 903) in Verbindung setzen möchten. 
Nur so können wir rechtzeitig unsere Planung und unser Leistungsverzeichnis erstellen und Absprachen 
bezüglich eines koordinierten, wirtschaftlichen Bauablaufs vornehmen. 

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK rMBH 
Hausanschrift: Rosenbergstraße 59, 74074 Heilbronn 
Postanschrift Rosenbergstraße 59, 74074 Heilbronn 
Telefon: +49 7131 66.0 I Telefwc +49 7131 6&6609 I E-Mail: inlo@telekom.de I Internet www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (812 590 100 66). Kto..Nr. 24 858 668. IRAN: DE 1159010066 0024858668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) I Geschäftsführung Waiter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Maria Stettner 
Handelsregister. Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn I 11St-IdNr. DE 814645262 



■ ■ t ■ ERLE8EN, WAS VERBINDET. 

DATW 

lIATT 2 

Wir bitten um die Zusendung des Abwägungsergebnisses zur abgegebenen Stellungnahme sowie um 
Mitteilung über die Rechtskräftigkeit des Bebauungsplanes. Gerne können Sie dies an unsere o. g. Mail-
Adresse schicken. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

LA. Klaus 
Muthrnann 

Klaus Muthmann 

Anlage: 
Lageplan 

Dlg11i untecicIveben vu
a«a,,authm
Dalunlluß1.06.! 7171&16 
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Jürgen 
I. A. ~ wx« 

HarrerCWmO2ID6.t7 

Jürgen Harrer 
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Helena Theiss 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 
Anlegen: 

Kennzeichnung: 
Kennzeichnungsstatus: 

Mit freundlichen Grüßen 
Eberhard Lenckner 

Eberhard Lenckner 
Montag, 6. September 2021 11:49 
Helena Theiss 
WG: Stellungnahme LRA Enzkreis 
2021.08.20 STN LRA.docx 

Zur Nachverfolgung 
Gekennzeichnet 

Bürgermeisteramt Wiernsheim - Bauamt 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 

E-Mail: lenckner(at)wiernsheim.de 
Tel. (0 7044)-23 141 
Fax (0 70 44) - 23 130 

Diese E-Mail und alle übermittelten Dateien können vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Adressat sind, sind Sie nicht zur Verwendung und/oder Weitergabe der E-Mail und der in dieser E-Mail enthaltender 
Informationen befugt. 
Bitte benachrichtigen Sie uns sofort über den irrtümlichen Empfang. Danke) 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen verarbeiten wir Ihre personenbezogene Daten zur Bearbeitung von Anfragen 
bzw. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. 

Von: Celip.Hausser@gnzkreis.de (maiito:celln.Haussert®enzkreis.de] Im Auftrag von BaurechtsamtCalenzkreis.de
Gesendet Freitag, 20. August 2021 11:55 
An: Eberhard Lenckner 
Cc: XPLANCa~enzkreis.dr~; UmweltschutzamtWlenzkreis.de
Betreff: Stellungnahme LRA Enzkrels 

Sehr geehrter Herr Lenkner, 

anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zu o. g. Verfahren in digitaler Form. 
Das Original geht Ihnen bereits auf dem Postweg zu. 

Freundliche Grüße 
Celin Haußer 

1 



Lassen Sie sich in unserem Kreisimpfzentrum gegen das Corona-Virus impfen - ohne 
Terminanmeldung und bei freier Wahl des Impfstoffs. 

Wer sich impfen 
linst, schützt sich und andere Menschen. Weitere Informationen unter 

www.enzkrels.d&Kreisimafzentrum

Calin Haußer 
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungsschutz 
Tel_: 07231 308 9227 
Fax: 07231 308 9652 
E-Mail: Celin. Hauseercenzkreis.de 

Landratsamt Enzkres, Postfach 10 10 80, 75110 Pforzheim 
Hausanechrift: Östliche Karl-Friedrich-Str. 58, 75175 Pforzheim 
E-Mail: landrateamt@enzkreis.de
Homepage: htta:llwww.enzkreis.de

2 



Enzkreis 

Landratsamt Enzkreis, Postfach 101080, 75110 Pforzheim 

Bürgermeisteramt Wiernsheim 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim Eingegangen 

25. Aug. 2021 

Bürgermeisteramt Wiernsheim 

Landratsamt 

AMT FÜR BAURECHT UND 
NATURSCHUTZ 

Frau Jetitko 
Zimmer-Nr.: 131 
Telefon: 07231 308-9226 
Telefax: 07231 308-9652 
E-Mail: Rose.Jeiifko 

@enzkreis.de 

Ihr Schreiben: 12.07.2021 
AZ.: 21-Jel 
20.08.2021 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Hinter den Garten ! Im Bild -1. 
Ergänzung" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die erneute Beteiligung am Verfahren und nehmen für die berührten Fachbehär-
den des Landratsamtes Enzkreis Stellung wie folgt: 

Amt für Baurecht; Naturschutz und Bevölkerungsschutz: 

Baurecht: 

Die beabsichtigte Festsetzung "Mischgebiet" als Art der baulichen Nutzung bedeutet, dass es 
sowohl für Wohnen als auch zur Unterbringung von nicht wesentlich störendes Gewerbe offen 
ist. 
Der Eigentümer eines in einem Mischgebiet gelegenen Grundstücks kann die Zulassung ei-
nes Vorhabens verhindern, wenn sein sog Gebietserhaltungsanspruch durch das streitgegen-
ständliche Bauvorhaben verletzt wird. Eine Verletzung des Gebietserhaltungsanspruchs 
kommt insbesondere dann in Betracht, wenn nach Verwirklichung eines zur Zulassung bzw. 
Genehmigung gestellten Vorhabens die miischgebietstypischen Hauptnutzungsarten Wohnen 
und nicht wesentlich störendes Gewerbe sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht mehr aus-
reichend gemischt sind. 

Durch eine Genehmigung des im Osten vorgesehenen Wohnbauvorhabens wird die erforderli-
che Durchmischung (noch) nicht gefährdet. Künftige Vorhaben können jedoch dann nur noch 
als nicht wesenlich störendes Gewerbe zugelassen werden. 

Naturschutz: 

der Bebauungsplan „Hinter den Gärten, im Bild —1. Ergänzung" in der Fassung vom 
30.06.2021 der Gemeinde Wiernsheim sieht nach Abriss der vorhandenen Gebäudeteile auf 
den Flurstück-Nr. 39/1 und 39/3 eine Neuordnung der künftigen Bebauung auf den Flurstück-

Y:10~ Realeilplanveriahrer~lBPuwiorn~eim~wiernaheirn\Hinter 
Hawanachrlk mä t3PHN erreichbar 
Oet8che Karl-Fdedrich-Slraße 58 
75175 Pforzheim 
Telefon 07231308-0 
Telefax 07231308-9417 
Intemel: www.enzkrela.de ß k dertenparkpatze 
E-Mail: Iandratsamleenzkreis.de 

den Garten im 8ikA2021.07.12 
n. 

Mc~re~ ~ 800.1 
Dienstag 800-I 

und 1330-1 
Donnerstag 800-1 
Freitag 800-1 
Termee nach Vereinbarung 

Tr8gerbeteiligungt2021.05.20 STN LRA.docx 
8enkverbkdungg.enn 

2:30 Uhr Soarkaeae f'S.rzlrt„r Celw: 
2:30 Uhr 1 AN 0E48668500850000803387 
8:00 Uhr SIC PZHSDE86 
4:00 Uhr Volksbank Pforzheim: 
2:00 Uhr IRAN 0E40866500000000014004 

SIC VBPFDE66 

european 
energy award 
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Nr. 38, 3W4, 5704, 5703 im OT Wiernsheim vor. Der Bebauungsplan dient der Innenentwick-
lung und wird im beschleunigten Verfahren nach § 138 BauGB durchgeführt. 

Schutzgebiete und besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG sind von der Planung 
nicht betroffen. 

Bei der künftigen Umsetzung der Bauvorhaben sind gem. § 44 BNatSchG artenachutzrechtli-
che Belange zu berücksichtigen. Wir regen an, dass die Gemeinde diese Vorgabe als Hinweis 
in den BBP aufnimmt. 

Ein Umwettberidrt mit Eingriffs-/Ausgleicfsbllanzierung wird im beschleunigten Verfahren 
nicht erforderlich. 

Vorbeugender Brandschutz: 

Aus Sicht des vorbetenden Brandschutzes werden folgende Hinweise gegeben: 

Hinweise: 

Gemäß den Feataetrungen des Bebauungsplans wird als Art der baulichen Nutzung ein Ml 
festgesetzt. 
Gemäß den Anden im DVGW Arbeiteblatt W 405 (Bereitstellung von Löschwasser durch 
die b}tenhche Trinkwasserversorgung) ist von einem Läechwaseerbedarf von 96 me/h über 
den Zeltraum von 2 Stunden auszugehen (Mlndestbe* iebedruck 1,5 bar bei Läschwasserent-
nahme). 

Gemäß den Angaben im Textteil zum Bebauungsplan soll der gesamte Bereich von der 
Schwelzeratrafe erschlossen wenden. Bei Gebäuden, die mehr als 50 m von einer öffentli-
chen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten.zu den rückwärtigen Grundstücksteilen her-
zustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind, LB., wenn sich 
dort Hauseingänge oder Stetlftächen für die tragbaren Leitern der Feuerwehr befinden. 
Ein maßstäblicher Plan lag zur Beurteilung nicht vor. 

Umweltamt: 

um den Bereich der Flurstücke 39/1 und 39/3 nach Abriss der vorhandenen Gebäudeteile ei-
ner geordneten Wohnbebauung zuzuführen sowie die künftige Bebauung der Flurstücke 36, 
39/4, 39/5 und 5704 zu ordnen, soll vorgenannter Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren 
nach § 13a (Bebauungspläne der Innenentwicklung) ergänzt werden. 

Fachthemenbezogen wird wie folgt Stellung genommen: 

Immissionsschutz: 
Soweit erkennbar wurden keine Anderungen gegenüber dem Entwurf im Rahmen des frühzei-
tigen Beteiligungsverfahrens vorgenommen. Es bestehen weiterhin keine Bedenken. 

Grundwasser-, Bodenschutz und Altiasten 

Y:\O82 BwleilplanveAahrer~BPL\WkmchaimllWkmahaY~Fijn* den OArten im 8iWO21.07.12 FMpubetdäpung 2021.0820 STN LAA.docx 
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Es wird auf die Ausführungen in der Stellungnahme des Landratsamtes vom 18.06.2021, die 
wir im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens abgegeben haben verwiesen. Weiter 
ist dem nichts hinzuzufügen. 

Abwasser und Gewässer 
Die vorgesehene Änderung des vorgenannten Bauleitplanverfahrens soll der innerörtiic hen 
Nachverdtchtung dienen, was grundsatzlich sinnvoll ist. im Abwasserkanaiplan (AKP) für 
Wiernsheim ist das Gebiet zur Entwässerung im Mischsystem mit einem Befestigungsgrad 
von 50 % berücksichtigt. Zur Vermeidung von weiteren Uberlastungen der nach dem AKP im 
weiteren Verlauf ohnehin teilweise voll ausgelasteten Ortskanalisation darf dieser Befesti-
gungsgrad (BF-Grad) nicht überschritten werden. Bei einer nach Abschnitt A 2.1 der Pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen zugelassenen Überschreitung der Grundfiächenzahl (GRZ) 
mit Nebenanlagen bis 0,8 erscheint die Einhaltung dieses Wertes fraglich. 

Nach den Angaben In der Begründung soll die Erschließung ausschließlich über die Schwei-
zerstraße erfolgen. Das Flurstück 39/1 ist gemäß AKP der Kanaiisation in der Weiherabraße 
zugeordnet. Bei einer Umorientierung sind die Auswirkungen auf die weitere Ortskanalisation 
zu überprüfen. 

Zur Entlastung der Ortskanalisaöon empfehlen wir folgende Punkte •zu überprüfen: 

Nach Abschnitt B 1.1 sind Sattel- und Flachdächer zugelassen. in Abschnitt 61.3 sind 
jedoch nur Vorgaben zur Eindeckung von Sat chem macht. Bei Flachdächern 
könnte der Befestlgurtgsgrad durch die Vorgabe einer extensiven Dachbegrünung redu-
ziert werden. 

- Anschluss des unverschmutzten Dachtlächenwassars des geplanten Gebäudes auf Flur-
stück 38/1 über eine Retentionezisteme an den vorhandenen Regenwasserkanal DN 700 
in der Weiherstraße. 

Die vorgenommenen Änderungen im Bebauungen nahmen auf Vorgenanntes, das bereits 
im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahren hervorgebracht wurden, keinen Bezug und 
werden daher wiederholt angeführt. 

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt: 

Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen. 

Im Bebauungsplan wurde die Errichtung eines Spielplatzes eingezeichnet. Hier wären sämüi-
che Vorkehrungen zu treffen, die ausschließen, dass sich Kinder im Bereich der Landesstraße 
aufhatten könnten. 

Aus Si t der weiteren beteiligten Fachbehörden bestehen weder Anregungen noch 
Bedenk n. 

Mit freu d 1,_ h rüßen 

Rose , .l tk 

Y:~082 B~leitplanverfafuaM6pLlWiarroheim~WieirohemUiintar den GBrkn irn BuIdi2021.t17.12 Tr6garbeteiNgungA2021.08.2t1STN LRA.docx 



BEBAUUNGSPLAN 
HINTER DEN GÄRTEN, IM BILD - 1. Ergänzung 

nach § 13a BauGB 

Gemeinde: ' liernsheim Gemarkung: Wlernshelm 

ZEICHENERKLÄRUNG 

Maß der baulichen 
Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Baugebiet Firsthöhe 

Grund- 
Ilächenzahl 

Bauweise 

Dachneigung 

Sonstige Planzeichen 

® 
Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches 

vorhandene Gebäude 

356.75 

UR ENT_W_
Bezugshöhe NN © KuMedwlWnY(lZDBaDß) 

Baugrenze Beufnie 

Haupthrsirichtung 

VERFAHRENSVERMERKE 

Aurstellung des Bebauungsplanes durch Beschluss 
des Gemeinderates gemäß § 2 (1) BauGB vom 

Ortsübliche Bekanntmachung am 

Bürgerbeteiligung § 3 (1) BauGB em 

his 

Auslegungsbeschluss § 3 (2) BauGB am 

Ortsübliche Bekanntmachung am 

Öffentliche Auslegung vom 

bis  

Satzungsbeschluss § 10 (1) BauGB am 

In Kraft getreten gemäß § 10 (3) BauGB em 
durch ortsübliche Bekanntmachung 

Es wird bestetigl dass der Inhalt dieses 
Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen 
mit den hierzu ergangenen Beschlossen 
des Gemeinderates übereinstimmen 
und dass die Po f die Rechlswirksamkee 
maßgebenden Vertahrensvorschnfien 
beachtet wurden 

wernshei , 

der Bürgermeister 

PLAN 

gefertigt: Wurmberg, 30.06.2021 

wolf + kramer 
ermessungsbüro 

Uhlandsrraße]6 Teletan0704444631 
75449 N4rmbsrg iMo~wolf-Ioemer.tle 

Ausgefertigl: 

W ernsheim,  

der Bürgermeister 



Gemeinde Wiernsheim 
Enzkreis 

Gemeinderatssitzung am 15. September 2021 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Pflegeheim Oberländer 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Gemeinderat Wiernsheim ordnet gemäß § 46 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch in der 
jeweils geltenden Fassung) für das Gebiet des Bebauungsplans 

„Pflegeheim Oberländer" 
in Verbindung mit dem Bebauungsplan 

„Rossland II" 

im Bereich östlich von Flurstück 1300, südlich der Flurstücke 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 
1282, 1283, 1284, 1285 und 1276, westlich und nordwestlich von Flurstück 18548 und nörd-
lich von Flurstück 931 (Dreilindenweg) in der Gemarkung Wiernsheim die 

UMLEGUNG

von Grundstücken nach den Vorschriften des vierten Teils (§§ 45 bis 79) des Baugesetzbu-
ches an. Die Umlegung trägt die Bezeichnung „Pflegeheim Oberländer" 

2. Der Gemeinderat Wiernsheim beschließt die Beauftragung der Verwaltung zur Auswei-
sung des beschlossenen Gebiets für das Pflegeheim im Flächennutzungsplan. 

3. Der Gemeinderat beschließt, einen Bebauungsplan nach § 2 Abs. 1 BauGB aufzustellen. 

Sachverhalt: 
Die Umlegung wird nach § 46 Abs.1 BauGB vom Gemeinderat angeordnet, wenn und 
sobald sie für die Verwirklichung eines Bebauungsplanes erforderlich ist. Die Umlegungsan-
ordnung löst keine Rechtsfolgen aus, sie gilt vielmehr als Weisung an die Umlegung durch-
führende Stelle, damit diese tätig werden kann. 

Christoph Huber 
Hauptamtsleiter 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 I Bauamt 

Sanierung Lindenhalle 
Finanzierungsplan der Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Bundesprogramms 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 

Beschlussvorschlaq: 

1. Die Sanierung und energetische Ertüchtigung der Mehrzweckhalle Lindenhalle soll im Rahmen des 
Bundesprogramms SJK entsprechend des eingereichten Umfangs mit geschätzten Gesamtkosten 
laut Kostenschätzung vom 17.09.2020 in Höhe von insgesamt 3.725.000 EUR, brutto, durchgeführt 
werden. 

2. Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von Brutto 2.048.750 EUR (55% der Gesamtkosten) 
werden ab dem Haushalt 2021 als Eigenmittel entsprechend dem vorgelegten Finanzierungsplan 
bereit gestellt und in den entsprechenden Haushaltsplänen bis 2025 als Verpflichtung gesichert. 
(Der aus dem Bundesprogramm SJK beantragte Anteil beläuft sich auf 1.676.250 EUR, brutto, und 
somit auf 45% der Gesamtkosten.) 

3. Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) wird beauftragt, das Auswahlverfahren 
zur Findung von geeigneten Fachbüros für die Planungsleistungen durchzuführen. 

Sachdarstellunci:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.10.2020 der Einreichung der notwendigen Unterlagen 
zur Aufnahme der baulichen Maßnahmen an der im Eigentum der Gemeinde stehenden Mehrzweck-
halle „Lindenhalle" in das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur" zugestimmt. Entsprechende Unterlagen für das mehrstufige Antragsverfah-
ren wurden zusammengestellt und eingereicht. 

Die Gesamtmaßnahme wurde laut Kostenschätzung des Architekturbüros Boger vom 17.09.2020 auf 
Brutto 3.725.000 EUR geschätzt. Berücksichtigt wurden die als förderfähig angenommenen Kosten der 
Kostengruppen 300 - 700. Der aus diesen Kosten ermittelte Eigenanteil für die Gemeinde Wiernsheim 
wurde mit 2.048.750 EUR (55% der Gesamtkosten) errechnet. 

Eine Inanspruchnahme von Drittmittel ist dabei nicht berücksichtigt und auch nicht geplant. 
Verteilt auf die Jahre stellt sich die Gesamtfinanzierung inkl. der Kofinanzierung durch die Kommune 
wie folgt dar (alle Angaben als Brutto-Summen): 

Jahr Förderfähige 
Kosten/Projektkosten 

Kommunale 
Eigenmittel 

Bundesmittel 

2021 60.000 EUR 33.000 EUR 27.000 EUR 
2022 340.000 EUR 187.000 EUR  153:000 EUR 

365.850 EUR 2023 813.000 EUR 447.150 EUR 
2024 2.070.000 EUR 1.138.500 EUR 931.500 EUR 
2025 442.000 EUR 243.100 EUR 198.900 EUR 
Gesamt 3.725.000 EUR 2.048.750 EUR 1.676.250 EUR 

Mit Mail des Projektträgers Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH, vom 10.05.2021 wurde Bürger-
meister Oehler unterrichtet, dass „der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in seiner 
Sitzung am 05. Mai 2021 Ihre Kommune mit dem oben genannten Projekt für eine Antragstellung im 
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur" be-
schlossen." 

Am 25.08.2021 fand ein Koordinierungsgespräch mit dem Zuwendungsgeber und Vertretern der Ge-
meinde Wiernsheim statt, bei dem das Vorhaben konkretisiert vorgestellt wurde. Auf dieser Grundlage 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Bauamt 

soll die Gemeinde die Antrags- und Bauunterlagen zur Prüfung durch den Zuwendungsgeber erstellen. 
Bei positiver Prüfung wurde der Zuwendungsbescheid in Aussicht gestellt und es kann mit dem Vorha-
ben begonnen werden. 

Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass solange kein Zuwendungsbescheid vorliegt, mit der ei-
gentlichen Baumaßnahme noch nicht begonnen werden darf, d.h. keine Aufträge, auch für Planungs-
leistungen über die Leistungsphase 4 der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen 
(HOAI) hinaus, erteilt werden dürfen. 

Ausdrücklich können Planungsleistungen bis einschließlich der Genehmigungsplanung (Leistungspha-
se 4 der HOAI) beauftragt und auch begonnen werden. 

Es wurde hierzu eine stufenweise Beauftragung der Planer empfohlen, da sich weitere Planungslei-
tungen erübrigen könnten, wenn die Umsetzung der Maßnahme hauptsächlich von der Gewährung der 
Zuwendung abhängig ist. 

Aufgrund der zu erwarteten Auftragshöhe sind die Planungsleistungen im Zuge eines noch durchzu-
führenden Vergabeverfahrens zu erteilen. Zur Durchführung des Vergabeverfahrens wird vorgeschla-
gen, die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) zu beauftragen. Eine erste Abstimmung 
zur Aufgabenstellung fand bereits statt. Es wird davon ausgegangen, dass das Verfahren mindestens 
200 Tage bis zum Abschluss beansprucht. 

gez. Lenckner 
Bauamtsleiter 

Anlage: Präsentation 
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Koordinierungsgespräch im Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen im Berei 
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Energie 

Name der Kommune: Wiernsheim 
Projekttitel: BW H2Lindenhalle 

Bürgermeisteramt Wiernsheim, 25.08.2021 
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0. Vorstellung der Anwesenden 

Akteure auf Seiten der Gemeinde Wiernsheim 

Dipl.-Ing. Eberhard Lenckner ❑ Dr. Achim Stuible 
Bauamtsleiter der _________ Leiter des Arbeitskreises 

Gemeinde Wiernsheim Energie 

❑ Dipl.-Verw.wirt (FH) Norbert Neuser 

Projektleiter der 

Kommunalentwicklung 

Wiernsheim - Fnergiestatistik.ppt 
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Energie 

1. Einleitung / Inhaltliche Kurzvorstellung des Projektes 

Die Kerninhalte des Projektes „BW_H2Lindenhalle" 
❑ Bei dem Objekt Lindenhalle Wiernsheim handelt es sich um eine im Jahr 1988 erstellte 

Mehrzweckhalle mit intensiver Sport- und Kulturnutzung. Sie soll im Rahmen einer 
umfassenden Erneuerungsmaßnahme innovativ modernisiert und modellhaft energetisch 
erneuert werden. 

L] Die Strom- und Wärmeversorgung der Lindenhalle wurde auf dem technischen Standard der 
1990er Jahre errichtet. Strom wird aus dem Netz bezogen. Die Beheizung erfolgt über eine 
Ölheizung. Die Halle hat keine Wärmerückgewinnung. 

Wiemsheim - Energiestatistik.ppt 
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1. Einleitung / Inhaltliche Kurzvorstellung des Projektes 

Die Kerninhalte des Projektes „BW_H2Lindenhalle" 
❑ Ziel der Gemeinde ist es, mit der Modernisierung auch ein weiteres 0O2 Minderungsprojekt 

für ihre kommunalen Gebäude umzusetzen. Mit dem beantragten Maßnahmenpaket kann eine 
signifikante CO2 Minderung in einer ersten Stufe mit Gasbetrieb der Brennstoffzelle um rd. 
75% und in der Endstufe mit Wasserstoffbetrieb um rd. 95% gegenüber dem heutigen CO2 
Ausstoß erreicht werden. Der jährliche 0O2 Ausstoß wird von heute 110-120 t auf zunächst 30 
t und dann auf 5 t gesenkt. 

❑ Flankiert wird die beantragte Modernisierung der Lindenhalle durch den 2021 stattfindenden 
Ausbau der Lindenstraße für über 1,0 Mio. € im Rahmen des Landessanierungsprogrammes 
als „sicherer Schulweg" für alle. 

Damit wird die dauerhafte Nutzung der Lindenhalle als Gemeinschaftseinrichtung gesichert. 

Die Lindenhalle selbst liegt außerhalb des aktuellen Sanierungsgebiets "Ortsmitte 2" 
Wiernsheim. 

Detaillierte Erfassung aller Mänqel in einem 33 seitigen Bericht 

Wiernsheirn - twnergiestatistik.ppt 
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2. Lage im Raum / unmittelbare Umgebung 
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3. Ausgangslage und Bedarfsbeschreibung des Projekts 

Ausgangslage 
CJ Die Lindenhalle in Wiernsheim ist angebunden an das Schul- und Sportzentrum an der 

Lindenstraße. Sie liegt neben der Heckengäuschule (Grundschule u. Gemeinschaftsschule 
des „Schulverbands Heckengäu"), dem "Bildungszentrum" der Gemeinde mit 
Krippe/Kindergarten (U3/Ü3), Schulmensa und Archiv und ist umgeben von Natur- und 
Kunstrasensportplätzen, dem Skaterpark und der Schulsporthalle. 

Li Die Mehrzweckhalle wird vielfältig und intensiv genutzt, u.a. für kulturelle, schulische und 
Vereinsveranstaltungen, für den Vereinssport (Handballabteilung des TSV 1892 Wiernsheim), 
für verschiedenste Ausstellungen, private und überregionale Großveranstaltungen, wie 
Second-Hand-Basar, Gewerbeausstellungen u.v.m.. 

Bedarfssituation 
❑ Aufgrund des Alters der Bausubstanz und der technischen Ausstattung sowie der sehr 

intensiven Nutzung der Halle ist jetzt eine umfassende Erneuerungsmaßnahme dringend 
notwendig und unumgänglich, um die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Lindenhalle auch für 
die nächsten Jahrzehnte zu gewährleisten 

Wiernsheim - Energiestatistik.ppt 
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3. Ausgangslage und Bedarfsbeschreibung des Projekts 

Eigentumssituation 
[1 Eigentümer der Lindenhalle ist die Gemeinde Wiernsheim 

Bauherr 

C Gemeinde Wiernsheim 

Wiernsheim - 1=nergiF;statistik.ppt 
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4. Inhalt! Umfang / ggfs. Abgrenzung 

L Geplant ist ein umfassendes Gesamtpaket der Modernisierung und Instandsetzung aus: 
L Energetische Ertüchtigung der Außenhülle, 

Neue Heizungstechnik mit Brennstoffzelle, 

L Neue Lüftungsanlage, 

L_i Einbau Wärmerückgewinnung, 

L Erneuerung der elektrischen Anlage, 

❑ Neue Brandmelde- und Alarmierungsanlage, 

[__l Erneuerung der Wasserverteilung, Bereitung Warmwasser 

[:i Erneuerung des Hallenbodens, 

L Erneuerung der Bühnentechnik 

LI u.a.. 

\Niernsl~eirn E:nergic:siatisiiik.ppi 
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5. Erfüllung der Zielsetzungen des Bundesförderprogramms 

Ci Die Lindenhalle trägt durch ihre vielfältigen Funktionen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
zum kulturellen Leben und durch die vielen Vereinsaktivitäten zur sozialen Integration in der 
Kommune bei. Städtebaulich ist die Lindenhalle in das Umfeld aus Schule, Schulsporthalle, 
Bildungszentrum mit Kita und Mensa, Skaterpark, sowie den Sportplätzen bestens 
eingebunden. 

C Unterstützt wird dies noch durch den umfassenden, konsequent fußgänger- und 
radfahrerorientierten Ausbau der Lindenstraße im Jahr 2021 über die Ortskernsanierung. 

C Das Projekt weist im Vergleich zum Gesamthaushalt der Gemeinde Wiernsheim (ca. 14 Mio. 
€) mit einem Modernisierungsaufwand in Höhe von fast 4 Mio. € ein erhebliches 
Investitionsvolumen auf. Die Machbarkeit des Projektes wurde überprüft und mit dem Zeitplan 
zur Umsetzung vom Gemeinderat beschlossen (Beschluss vom 28.10.2020). 

Li Durch die beantragte mittlerweile dringend notwendige Modernisierung wird eine weitere 
Nutzung der Lindenhalle als Gemeinschaftseinrichtung für die nächsten Jahrzehnte 
sichergestellt. Mit der Nutzung einer Brennstoffzelle ist die nachhaltige Ausrichtung der 
Mehrzweckhalle gewährleistet. Dier CO2 Ausstoß der Halle wird künftig sofort um 75% und in 
der Endstufe um 95% vermindert. 

Wiernsheim - Energiestatistik.ppt 
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5. Erfüllung der Zielsetzungen des Bundesförderprogramms 

LI Zum ersten Mal wird in Baden-Württemberg eine große Brennstoffzelle zur Energieversorgung 
einer Mehrzweckhalle eingesetzt. 

Li Mit dem innovativen Projekt schafft die Energiegemeinde Wiernsheim ein weiteres 
Leuchtturmprojekt in Sachen Klimaschutz mit regionaler und überregionaler Wahrnehmbarkeit 
und hohem Modellcharakter für andere Kommunen und Körperschaften 

Wiernsheim - Energiestatistik.ppt 
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6. Darstellung der beantragten Ausgaben 

❑ siehe tabellarische Darstellung der zugrunde gelegten zuwendungsrelevanten 
Gesamtausgaben — Baukosten — für die Umsetzung der Teilmaßnahmen, inkl, der 
zuwendungsrelevante Nebenkosten erstellt durch das Architekturbüro Boger vom 17.09.2021 
als Teil der „Dokumentation des Sanierungsbedarfs und der Mängel" 

Die Aufstellung der Gesamtausgaben wurde aufgeschlüsselt nach Kostengruppen nach DIN 
276 Ebene 1 erstellt und dient als Grundlage eines Ausgabenplans für die Jahre 2023 bis 
2025. 

Aufstellungen in der Anlage 

Wiern>heim - Encxqicstatistik.ppi 
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7. Darstellung der geplanten Gesamtfinanzierung 
G tabellarische Darstellung der geplanten Gesamtfinanzierung unter Aufführung der 

zuwendungsrelevanten Gesamtausgaben in Höhe Kostenschätzung AB Boger 3.709.000 
EUR/Kostenschätzung gemäß Antrag 3.725.000 EUR (Differenz 15.000 EUR bei Kostengruppe 
400) in der Anlage 

Li der Eigenanteil der Kommune beläuft sich auf 2.048.750 EUR (55% der Gesamtkosten) 
LI beantragt werden Bundesmittel SJK (max. Betrag der Inaussichtstellung gem. Beschluss des 

Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages -Auswahlentscheidung) in Höhe von 
1.676.250 EUR (45% Gesamtkosten). 

Cl Eine Einbringung von beteiligten / unbeteiligten Drittmitteln ist nicht geplant 
Ci Ein Gemeinderatsbeschluss zum Stand der Sicherung der Eigenmittel im kommunalen Haushalt 

soll im September 2021 erfolgen. Beschlossen werden soll zudem in Form eines 
Einzelbeschlusses die Festlegung der konkreten Gesamtfinanzierung in Höhe von 3.725.000 
EUR. 

❑ (ggf. Informationen zur Grundlage für Berechtigung einer erhöhten Förderquote wg. 
Haushaltsnotlage: Nachweis aktuelle Bestätigung der Kommunalaufsicht). entfällt 

Li (bei Einbringung von Drittmitteln: Information über Herkunft der Drittmittel und Stand der 
Sicherung: Nachweis durch Zuwendungsbescheid, formale lnaussichtstellung, verbindliche 
Erklärung etc. ) entfällt. 

Wiernsheirn - Eriergiestatistik.ppt 
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B. Projektbeteiligte und deren Rollen 

C Die Koordinierung der Gesamtmaßnahme liegt bei Bürgermeister Karlheinz Oehler. 
Li Die Gesamtprojektleitung und Projektsteuerung erfolgt durch Bauamtsleiter Eberhard 

Lenckner. 

C Die Finanzierungsplanung und Überwachung erfolgt durch die Kämmerei. 

C; Die administrative und fördertechnische Begleitung erfolgt durch Norbert Neuser von der 
LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE). 

C Der Vorsitzende des Arbeitskreises Energie Wiernsheim, Dr. Achim Stuible, plant und berät 
in energetischer Hinsicht, mit fachlicher Expertise zu Brennstoffzelle/Wasserstofftechnik. 

Wiernsheim - Energiestatistik.ppt 
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9. Zeltplan und Status Quo des Projektstandes 

Li Darstelluny einer geplanten Zeitschiene zur Umsetzung des Projektes — terminbezogener 
Maßnahmen- und Umsetzungsplan 

- Ausschreibung der Planungsleistungen (Architekt und Fachplanungen) ab 2021 
- Beginn der Ausschreibungen für Bauleistungen nach Planungsstand ab 2022 
- Umsetzung der baulichen Maßnahmen ab 2023 bis 2025 

LI Darstellung des aktuellen Projektstandes hinsichtlich 

LI Zum Planungsstand: es liegt eine „Dokumentation des Sanierungsbedarf und der 
Mängel" mit einer Kostenschätzung erstellt durch das Büro Boger, Wurmberg, vor 

Ii Stand ggf. getätigter Vergaben — ansonsten keine Planungsleistungen und ergänzende 
Gutachten vergeben 

LI Es wird davon ausgegangen, dass ein öffentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren 
nicht notwendig wird. 

Es wurden bisher keine Aufträge über Bauleistungen erteilt. 

Wiernsl-ieirii - Fnergir-;statistik.ppt 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Anpassung der Richtlinie zur Förderung von energieeffizienten Kühl- und 
Gefriergeräten 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt die Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen bei der Nut-
zung erneuerbarer Energien und zur Energieeffizienz gemäß dem in der Anlage hinterlegten 
Änderungsvorschlag anzupassen. 

Sachverhalt: 
In der Sitzung vom 24.03. hat der Gemeinderat Wiemsheim die Anpassung der Richtlinie der 
Gemeinde Wiernsheim für die Gewährung von Zuschüssen bei der Nutzung erneuerbarer 
Energien und zur Energieeffizienz angepasst. Dabei wurden die Änderungen der neuen EU-
Energieeffizienzlabels für Kühl- und Gefriergeräte mit aufgenommen. 

Was ändert sich bei den Effizienzlabels und warum? 
Die neuen Effizienzlabels haben keine Plus-Klassen mehr wie "A+++" oder "A++". Stattdes-
sen reicht ihre Skala immer von A bis G. Damit werden sie aussagekräftiger. Denn zum Bei-
spiel bei Kühlschränken lagen zuletzt fast alle Modelle in den Bestklassen. Eine leichte Ein-
schätzung, welche Typen wirklich weniger Energie benötigen, war dadurch kaum noch mög-
lich. 

Mit der Umstellung auf die neue Skala steigen auch die Anforderungen an die Sparsamkeit 
der Geräte. Deshalb werden sich die aktuellen Modelle künftig in deutlich schlechteren Klas-
sen wiederfinden. So liegt zum Beispiel ein Großteil der heutigen "A+++"-Kühlschränke beim 
neuen Label in der Klasse D. Nur manche der bisherigen Bestplatzierten erreichen die Klas-
se C, andere sogar nur Klasse E. Die Bedingungen für die neuen Klassen A und B erfüllt 
voraussichtlich noch gar kein Kühlschrank. Somit ist bei der Effizienz wieder "Luft nach 
oben". Das soll Hersteller motivieren, noch sparsamere Geräte zu entwickeln. 

Was ändert sich bei der Richtlinie der Förderung der Gemeinde Wiernsheim? 
In der Richtlinie der Gemeinde Wiernsheim wurden seit dem 01.04.2021 nur noch Kühl- und 
Gefriergeräte der Energieeffizienzklasse C gefördert. Im letzten halben Jahr stellt sich her-
aus, dass diese Forderungen bisher nur von ganz wenigen Produkten überhaupt erfüllt wer-
den. 

Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim entschlossen die 
Förderrichtlinie erneut anzupassen. Damit alle in der Zwischenzeit eingegangenen Anträge 
auf Förderung für die zur Zeit besten verfügbaren Geräte der Energieeffizienzklasse D be-
schieden werden können wird die Richtlinie rückwirkend zum 01.04.2021 so geändert, dass 
die Anforderung von Energieeffizienzklasse C auf nunmehr Energieeffizienzklasse D ange-
passt wird. 

Es wird zudem eine jährliche Überprüfung der Energieeffizienzklassen von Kühl- und Ge-
friergeräten in die Richtlinie mit aufgenommen. Sobald genügend Geräte der Energieeffi-
zienzklasse C verfügbar sind, wird die Gemeinde die Richtlinie wieder verschärfen. Bis dahin 
wird aber der Austausch eines Altgerätes durch ein energieeffizientes Kühl- oder Gefrierge-
rät der Energieeffizienzklasse D durch die Gemeinde Wiernsheim mit 100 Euro pro Gerät 
gefördert. 

Christoph Huber 
Hauptamtsleiter 

Anlage: Richtlinie mit Änderungsverfolgung 



Richtl inie 
der Gemeinde Wiernsheim 

für die Gewährung von Zuschüssen bei der Nutzung 
erneuerbarer Energien und zur Energieeffizienz 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat im Rahmen seiner öffentlichen 
Gemeinderatsitzung am 24~oc.8309.2021 nachstehende Richtlinien für die 
Gewährung von Zuschüssen bei der Nutzung erneuerbarer Energien und zur 
Energieeffizienz beschlossen: 

I. Allgemeines 

Die Gemeinde Wiernsheim fördert: 

A) im Gebäudebestand und im Neubau 

1. LED-Leuchtmittel 

2. Ersatz von alten, ineffizienten Kühlgeräten 

3. Ersatz von alten, ineffizienten Gefriergeräten 

B) im Gebäudebestand 

1. die Durchführung des hydraulischen Abgleichs an Wohngebäuden mit 
Warmwasser-Zentralheizung 

2. Pelletkessel 

3. Hackschnitzelkessel oder Scheitholzvergaserkessel 

4. Wärmepumpen mit den Wärmequellen Luft oder Erdreich 

5. Austausch von holzbefeuerten Kamin- und Kachelöfen/Heizkaminen 

6. Effizienzhaus 85 

7. Andere Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Energieeffizienz 

C) in Neubauten 

1. Efl•izienzhaus 55 
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Ziel dieser Richtlinie ist die Verringerung des CO2-Ausstoßes durch die Nutzung 
erneuerbarer Energien und durch die Senkung des Primärenergiebedarfs im 
Neubaubereich und im Gebäudebestand. Für den Gebäudebestand gilt die Definition 
des BAFA. 

Die Förderung durch Zuschüsse kann nur im Rahmen der für diesen Zweck 
bereitgestellten Haushaltsmittel und nur bei Vorliegen der geforderten 
Voraussetzungen bewilligt werden. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen besteht nicht. 

II. Fördervoraussetzunqen und Gegenstand der Förderunq 

Für die Förderung gelten folgende Voraussetzungen: 

1. Pro Grundstück, Gebäude oder Wohneinheit den Bau je einer Anlagenart 
(außer LED-Leuchtmittel bis zum Maximalbetrag). 
Gleichartige Anlagen werden nur einmal gefördert 

2. Die Dimensionierung der Anlagen ist auf das geplante oder 
vorhandene Gebäude auszurichten bzw. anzupassen. 

3. Pelletkessel, Hackschnitzelkessel und Scheitholzvergaserkessel müssen in 
der aktuellen Liste der förderbaren Biomasseanlagen des BAFA (www.bafa.de) 
eingetragen sein. 

4. Gefördert werden Wärmepumpen im Gebäudebestand, welche die 
Wärmequellen Erdreich oder Luft nutzen. 
Geförderte Wärmepumpen müssen in der aktuellen Liste der Wärmepumpen 
mit Prüfzertifikat des BAFA (www.bafa.de) eingetragen sein. Für die 
Wärmequelle Luft wird eine Mindestjahresarbeitszahl von 3,5, für die 
Wärmequelle Erdreich eine Mindestjahresarbeitszahl von 4,5 gefordert. Als 
Nachweis genügt eine Fach unternehmererklärung gemäß der Bundesrichtlinie 
zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt. Das Formular ist bei 
der Gemeindeverwaltung oder im Internet auf der Seite des BAFA 
(www.bafa.de) erhältlich. 
Das Arbeitsmittel (Kältemittel) muss FCKW frei sein. 
Wichtiger Hinweis: Bohrfirmen zur Einbringung von Erdsonden müssen ein 
entsprechendes Zertifikat vorweisen und die Hinweise zu den speziellen 
Fördervoraussetzungen der MAP-Richtlinie erfüllen. 

5. Die Fertigstellung der Anlagen gemäß I. B) 2., 3. und 4. ist der Gemeinde 
anzuzeigen. Dabei ist eine unterschriebene Unternehmererklärung 
vorzulegen. 

6. Es wird der Austausch von holzbefeuerten Kamin- und Kachelöfen/Heiz-
kaminen gefördert, die aufgrund gesetzlicher Regelungen bis einschließlich 
31.12.2024 stillgelegt werden müssen. Die Fertigstellung von Anlagen gemäß 
I. B) 5. ist der Gemeinde anzuzeigen. Dabei sind eine Fachunternehmer-
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erklärung, sowie die Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers - aus der 
die Stilllegung der alten Feuerstätte hervorgeht - vorzulegen. Die Förderung 
von Anlagen gemäß I. B) 5. wird längsten bis zum 31.12.2025 gewährt. 

7. Für den Neubau sind die Anforderungen an das KfW Effizienzhaus 55 
einzuhalten. Der Nachweis muss durch einen in Bundesprogrammen 
zugelassenen Energieberater oder einer nach Landesrecht berechtigten 
Person für die Aufstellung/Prüfung der Nachweise nach der EnEV erfolgen. 

B. Für den Altbau sind die Anforderungen an das KfW Effizienzhaus 85 
einzuhalten. Dieser Nachweis muss durch einen in Bundesprogrammen 
zugelassenen Energieberater oder einer nach Landesrecht berechtigten 
Person für die Aufstellung/Prüfung der Nachweise nach der EnEV erfolgen. 

9. Ab-Rückwirkend ab dem 01.03.2021 müssen Kühlgeräte und Gefriergeräte 
mindestens der Energieeffizienzklasse -D genügen. Die anzuwendende 
Energieeffizienzklasse soll jährlich überprüft und je nach Verfügbarkeit der 
Geräte angepasst werden.  Der Antragsteller muss die Energieeffizienzklasse 
nachweisen_, 
Enteorgungenachweie genügt eine Kopie dee bei der Gemeinde Wiemehoim 

Entcorgungezentrumc in Maulbronn. 

10. Die Förderung soll vor Beginn der Maßnahmen beantragt werden. Die 
Förderung muss jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Herstellung der 
Betriebsbereitschaft der Anlage beantragt werden. 

11. Der hydraulische Abgleich ist mit einem der vom BAFA vorgesehenen 
Berechnungsverfahren durchzuführen und zusammen mit dem Formular 
„Bestätigung des Hydraulischen Abgleichs für die KFW-/ BAFA-Förderung" 
des VdZ (Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V.) vorzulegen 
und durch den Fachunternehmer zu bestätigen. Die Rechnungskopie ist 
ebenfalls vorzulegen. Der hydraulische Abgleich wird nur in bestehenden 
Gebäuden gefördert, für die spätestens bis zum 30. September 2007 (vor 
Inkrafttreten der EnEV 2007) der Bauantrag eingereicht wurde. 

Vor dem Hintergrund möglicher anderer Förderquellen obliegt es dem 
Antragsteller die für ihn vorteilhafteste Förderung in Anspruch zu nehmen. 
Es sei an dieser Stelle insbesondere auf die Bundesrichtlinie zur Förderung 
von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt des 
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), sowie auf 
Programme des Landes und anderer Institutionen hingewiesen. 

Eine Kumulierung mit anderen öffentlichen Fördermitteln ist zulässig. 

In ausgewiesenen Sanierungsgebieten ist eine Doppelförderung mit 
Gemeindemitteln nicht möglich. Dies gilt auch für sogenannte Nullverträge 
(Abschreibung nach dem EStG). 
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III. Höhe des Zuschusses 

1. LED-Leuchtmittel je Lampe: 5,00 Euro 
(max. 50% der Kosten und max. 500,-- Euro je Antragsteller) 

2. Kühlgeräte und oder Gefriergeräte 
bei den entsprechenden Nachweisen je 100,-- Euro 

(max. 20% der Kosten) 

3. Hydraulischer Abgleich bei 1-2 Familienhäusern 
(Bei Mehrfamilienhäusern wird die Höhe im Einzelfall festgelegt) 

4. Pelletkessel 

5. Holzhackschnitzelkessel oder 
Scheitholzvergaserkessel 

6. Wärmepumpen 
a) Wärmequelle Luft 
b) Wärmequelle Erdreich mit bestehender Erdsonde 
c) Wärmequelle Erdreich mit neuer Erdsonde 

7. Holzbefeuerte Kamin- und Kachelöfen 
a) Kaminofen 
b) Kachelofen/Heizkamin 

150,-- Euro 

2.000,-- Euro 

1.000,-- Euro 

500,- Euro 
1.900,- Euro 
2.400,- Euro 

150,- Euro 
250,- Euro 

B. Effizienzhäuser 55 und 85 
bei den entsprechenden Nachweisen je 1.000,-- Euro 

9. Andere Anlagen 
Über die Gleichwertigkeit anderer Anlagen entscheidet der technische Ausschuss. 

IV. Antragstellung

1. Anträge können von Haus- und Grundstückseigentümern gestellt werden, 
deren Gebäude sich im Gemarkungsbereich der Gemeinde Wiernsheim 
befinden, sowie von allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
Wiernsheim. 

2. Die Antragsunterlagen sind bei der Gemeinde Wiernsheim einzureichen. 

3. Für die Antragsstellung ist das von der Gemeinde Wiernsheim zur Verfügung 
gestellte Antragsformular zu verwenden. 

4. Es gilt das Eingangsdatum der Antragsstellung. 
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V. Bewilligungsbescheid

Nach Prüfung der Antragsunterlagen erhält der Antragsteller einen Bescheid, 
inwieweit eine Beteiligung der Gemeinde an den Aufwendungen möglich ist und in 
welcher Höhe ein pauschaler Zuschuss bewilligt werden kann. Der Zuschuss ist 
spätestens 6 Monate nach Bewilligung durch die Gemeinde abzurufen. 

VI. Auszahlung 

Der Zuschuss wird erst nach Einreichung und Überprüfung der kompletten, 
unterschriebenen Antragsunterlagen ausbezahlt. In Einzelfällen erfolgt eine 
Überprüfung der bestimmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel durch einen 
Beauftragten der Gemeinde Wiernsheim. 

VII. Rückzahlunqsverpflichtunqen

Bei Verstoß gegen die Richtlinien, bei falschen Angaben oder bei Stilllegung der 
Anlagen nach weniger als 5 Jahren wird der Bescheid aufgehoben. 

Zu Unrecht ausbezahlte Beträge werden mit der Aufhebung zur Rückzahlung fällig 
und sind ab Empfang der Zahlung mit 2 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 
verzinsen. 

VIII. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt zum 94xx.9409.2021 in Kraft. 
Die bisherigen Richtlinien treten außer Kraft. 

IX. Sonstiges

Sollten Bundes- und Landesmittel nicht mehr zur Verfügung stehen, ist der 
Bürgermeister zu einer Aufstockung der Fördersätze auf die vorherigen Zuschüsse 
der Gemeinde Wiernsheim berechtigt. 

Wiernsheim, den 24xx.9~09.2021 

Karlheinz Oehler 
Bürgermeister 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Spende für die Partnergemeinde Ayancik 

Beschlussempfehlung
Der Gemeinderat beschließt, der Partnergemeinde Ayancik aufgrund der massiven 
Hochwasserschädenen einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro zu spenden. 

Sachverhalt
Seit 1998 besteht die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Ayancik und Wiernsheim. 
Ayancik wurde Mitte August von heftigen Regenfällen heimgesucht, was zu starkem 
Hochwasser und massiven Schäden geführt hat. Die gesamte Infrastruktur einschließlich 
Wasser- und Stromversorgung, Straßen, Brücken, Häuser und Autos wurden zerstört. 

Viele Tote, Obdachlose, verwaiste Kinder benötigen laut Aussagen Angehöriger dringend 
Unterstützung. Seit 1998 besteht zwischen Wiernsheim und Ayancik eine 
Städtepartnerschaft. 

Um unsere Anteilnahme zu erweisen, möchte die Gemeinde Wiernsheim gerne eine 
Geldspende an die Partnergemeinde in der Türkei senden. 

gez. Tsirogiannis 
Ordnungsamtsleitung 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Kämmerei 

Annahme von Spenden durch die Gemeinde 

Aufgrund des neugefassten § 78 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
11.10.2006 die „Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zu-
wendungen" beschlossen. Demnach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spen-
den, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen, wobei die Ein-
werbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung ausschließlich dem Bür-
germeister vorbehalten bleibt. Über die endgültige Annahme oder Vermittlung entscheidet 
letztlich der Gemeinderat. 

Der Gemeindekasse wurden nachfolgende Zuwendungen angekündigt: 

06.08.2021 500,00 € 

Geldspende von der VR-Bank Enz plus eG aus Gewinnsparmitteln für das Ferienpro-
gramm 2022 

Beschlussempfehlung::

Der Gemeinderat beschließt gem. § 78 Abs. 4 GemO, dass die oben genannte Spende end-
gültig angenommen wird. 

gez. 
Sabine Bischoff 
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Vorlage zur GR-Sitzung 15.09.2021 / Hauptamt 

Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats gefassten 
Beschlüssen 

Der Gemeinderat fasste folgenden nichtöffentlichen Beschluss, der hiermit gem. 
35 Abs. 1 Satz 4 GemO bekanntgegeben wird: 

Sitzung des Gemeinderates am 28.07.2021 

Der Gemeinderat Wiernsheim hat bei zwei Gegenstimmen beschlossen, die 
Verwaltung zu beauftragen, einen Erbbaurechtsvertrag sowie Erschiießungs-
vertrag mit der Firma Edeka entsprechend des mündlichen Vortrages aus der 
Sitzung vom 28.07.2021 über das Fist. 18961 abzuschließen. 

Christoph Huber 
Hauptamtsleiter 


